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Hugo Miiller

Die Pfarrei Mihlau

Im November 1994 habe ich den zweiten Teil der vom Gemeinderat
Miihlau in Auftrag gegebenen Ortsgeschichte beendet und der Ge-
meinde Miihlau iibergeben. Er umfasst den Zeitraum von 1798 bis
zur Gegenwart. Der erste Teil, die Geschichte des Amtes Meren-
schwand bis 1798 behandelnd, zu dem auch Miihlau gehdérte, ist erst
in Bearbeitung und noch nicht erschienen. Die finanziellen Engpis-
se der Gemeinde lassen es aber vorderhand nicht zu, diese im Ma-
nuskript vorliegende Ortsgeschichte in Druck gehen zu lassen und zu
veréffentlichen. Mit dem Einverstdndnis des Gemeinderates Miihlau
erscheint nun der Teil iiber die Pfarrei Miihlau in der Zeitschrift der
Historischen Gesellschaft Freiamt. Der Grund zu dieser Veroffentli-
chung liegt vor allem darin, dass es mir gelungen ist, den bisher un-
bekannten Architekten der Miihlauer Kirche ausfindig zu machen.

Fir die Geschichte der Pfarrei Miihlau hat es allerdings keinen
Sinn, mit dem Jahre 1798 einzusetzen, da so nur ein Teilaspekt wie-
dergegeben wiirde. Aus diesem Grunde habe ich gefunden, es sei an-
gemessener, mit dem Bau der ersten Kapelle zu beginnen, deren Ent-
stehungsdatum allerdings unbekannt ist.



1. Mihlau war bis 1879 eine Filialkirche von Sins

Miihlau, einst ein Teil des Amtes Merenschwand, das 1803 von Lu-
zern an den Aargau kam, war in fritherer Zeit politisch und kirchlich
getrennt. Die Gemeinde hatte sich 1810 selbstdndig gemacht und war
aus dem Amtsverband mit Merenschwand ausgetreten. Die beiden
Weiler Schoren und Kestenberg, die heute Teile von Miihlau sind, wa-
ren urspringlich als eigenstindige Ortsbiirgergemeinde Meren-
schwand angegliedert. Durch Dekret des Grossen Rates vom 2. Sep-
tember 1878 wurden sie Miihlau zugeteilt, und damit war die politi-
sche Gemeinde Miihlau entstanden, wie sie heute noch besteht.
Kirchlich gehorten die beiden Weiler Schoren und Kestenberg bis
1. Januar 1879 zur Pfarrei Merenschwand, die bis 1856 dem Stift
St. Leodegar in Luzern unterstand, welches das Kollaturrecht besass
und damit auch die Geistlichen wihlte und einsetzte. 1856 ging die-
ses Recht an den Staat Aargau iiber. Miihlau jedoch war seit alter Zeit
nach Sins pfarrgendssig, dessen Kollator das Stift Engelberg war.
Dieses stellte von 1633 bis 1849, also iiber 200 Jahre, die jeweiligen
Pfarrherren in Sins. Die Uberschneidung der kirchlichen und politi-
schen Grenzen flihrte dazu, dass Miihlau vorldufig keine eigene Pfar-
rei bildete, sondern eine Kaplanei war, die dem Pfarrer in Sins un-
terstand. Erst mit dem 1. Januar 1879 wurde diese Kaplanei zu einer
selbstindigen Pfarrei erhoben.

Wie aber kam die Pfarrei Sins in den Besitz des Klosters Engel-
berg? 1331 hatte Ritter Hartmann von Baldegg das Patronatsrecht der
Kirche in Sins zu Lehen. Wohl durch Heirat ging es spiter an die Her-
ren von Hiinenberg tiber”. Diese verarmten mit der Zeit wie auch an-
dere Adelige, sie kamen in Geldverlegenheit und mussten Rechte und
Giiter aufgeben. Das Kloster Engelberg interessierte sich dafiir, denn
die Kirche in Sins hatte ein Zehnteinkommen von 120 — 140 Maltern
Getreide, d.h. das Doppelte des Klosters Engelberg. Aus diesem
Grund konnte Heinrich von Hiinenberg vom Kloster einen bedeuten-
den Kaufpreis verlangen, und 1422 bezahlte ihm dieses fiir den
Grundbesitz in Sins 2926 rheinische Gulden. Von diesem Jahr an bis
1866 blieben die Pfarrkirche Sins, wohin die Miihlauer pfarrgenos-
sig waren, und das Kloster Engelberg eng miteinander verbunden®.



In jenem Jahr trat Engelberg unter der klosterfeindlichen aargaui-
schen Regierung die Kollatur der Kirchgemeinde Sins an den Staat
Aargau ab”.



2. Die ersten kirchlichen Bauten in Miuhlau

1654 und 1655 verfasste P. Marianus Rot”, Konventuale des Klosters
Engelberg, damals Kaplan der Katharinenpfrund in Sins, einen Be-
richt liber den Bau der dritten Kapelle in Miihlau”. Der Titel der im
Staatsarchiv des Kantons Aargau liegenden Schrift lautet: «Urbarium
oder Ursprung und anfang wie auch uferbuwung der niiwen Cappell
St. Anna zu Miillaw. In dem Ampt Merischwand gelagen und der pfarr
unser lieben Frawen zu Sins zugehorig. Angefangen und beschriben
im iar Christi 1654.» Auf der ndchsten Seite heisst es weiter: «Zuo
hochstem Lob und immerwérenden ehr der hochheiligen Trifaltigkeit
in Sunderheit unserem Herren und erléser Jesu Christo, siner warden
Muoter, allezeit iiberus gebenedeiten Jungfrawen Maria und siner al-
lerséligsten Grosmuoter Sanct: Anna, wie auch allen lieben Heiligen
und userwelten Gottes; zuo wolfart und gliick der lebandigen, zuo trost
aber und ruow der abgestorbenen. Amen®.» Der Titel und der Text des
im Stiftsarchiv Engelberg liegenden Codex 577 sind mit dem Urbar
im aargauischen Staatsarchiv weitgehend identisch, nur die Jahrzahl
ist mit 1655 angegeben. In diesen beiden Urbarien wird auch tiber den
Bau der beiden ersten Kapellen in der Gemeinde berichtet.

Nach Pater Marianus Rot handelte es sich beim ersten Bau um ein
«Capellin gering, von holtz gemacht, by dem gatter vornen im Dorf
an der Strasse, so gen Sins fliert”.» Diese Kapelle war mit einem Ka-
pital oder «inkommen am hauptguot» von 30 Gulden ausgestattet.
Wann sie gebaut worden ist, ldsst sich nicht feststellen, es mag um
1500 oder vorher gewesen sein. Mit den Jahren wurde sie baufillig,
«mehr drgerlich als uferbuwlich». Sie war auch so klein, dass das hl.
Messopfer, «das hochheilige ampt, Heiliger gottlicher wiirdiger Més-
sen nit hat konnen oder sollen gehalten wirden»®. Von Andacht und
christlichem Eifer «bewegty», taten sich um das Jahr 1580 fromme
Leute zusammen, damit zu Ehren der schon erwidhnten «seligsten
Grossmuoter St. Anna» eine grossere und «bequemlichere» Kapelle
gebaut werden konnte, in der es moglich war, die hl. Messe minde-
stens einmal im Monat zu lesen. Initianten des frommen Werkes wa-
ren die drei Briider Felix Burkart in Miihlau, Wolfgang Burkart in
Schoren und Georg Burkart im Kestenberg, ferner die «ehrenhaften
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und bescheidenen» Briider Anton und Rudolf Rédber. Die Gemeinde
war ob dieser frommen Gesinnung so begeistert, dass sie gemeinsam
mit Schoren und Kestenberg einen Bauplatz in der Mitte des Dorfes
bereitstellen wollte, und zwar zu Ehren der hl. Anna?.

Als Luzerner Untertanen waren die Miihlauer verpflichtet, den Rat
der Stadt Luzern um eine Bewilligung fiir den Bau zu bitten. Am 13.
April 1580 erlaubten die Gnidigen Herren von Luzern «denen in Miill-
au, eine Cappele zu buweny», mit der Bedingung, «dass sy niemant ver-
grabent», also keinen Friedhof errichten durften. Sie mussten im wei-
teren an den Sonn- und Feiertagen die Pfarrkirche in Sins besuchen
und eine Stiftung errichten, damit die Kapelle in «Fach und Gmach»
erhalten werde'”. Die Einwohner statteten das kleine Gotteshaus mit
einem Altar, mit Glocken, Kelch und allen andern dazugehorenden Sa-
chen aus. Die 30 Gulden gingen aus dem Besitz der alten Kapelle an
die neue liber, die am 14. November 1582 geweiht wurde'’. Am Stand-
ort der alten Kapelle musste als Erinnerungszeichen ein Kreuz oder ein
Bildstock errichtet und aus dem Einkommen der alten Kapelle oder
St.-Anna-Bruderschaft «zu ewigen zit» erhalten werden. Diese Be-
stimmung wurde 1631 mit Erlaubnis und auf Gutachten des damali-
gen Pfarrers zu Sins, Melchior Villiger, getroffen'”.

Nach einigen Jahren wurde in der Néhe dieser zweiten Kapelle ei-
ne Taverne, der heutige «Storchen» gebaut. Diese nahm der kleinen
Kirche Tageslicht und «Ansehen» weg. Das storte die geistliche Ob-
rigkeit, und sie lud deshalb die Miihlauer zu einer Aussprache ein,
an der ein Neubau ins Auge gefasst werden sollte. Die Forderer ei-
nes Neubaus waren P. Basilius Christen, Leutpriester in Sins, der
schon genannte P. Marianus Rot in Sins und Pfarrer Adam Schiir-
mann von Merenschwand. Die Miihlauer waren mit ihnen einver-
standen, eine neue Kapelle zu bauen, sofern Abt und Konvent von
Engelberg sowie die Obrigkeit der Stadt Luzern einwilligten. Bald
darauf wurde ein Kirchenbaukomitee erwéhlt, in dem P. Christen,
Hans Schérer und alt Kapellenvogt Hans Giger sassen. Die beiden
ersten begaben sich nach Luzern, erschienen vor dem Rat und er-
klarten, es sei der Wunsch der Miihlauer, zur Ehre Gottes, der hl.
Grossmutter Anna und aller Heiligen eine schonere und gréssere
Kirche zu bauen. Im Dorf selbst entstand ein Streit wegen der Platz-
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frage. Um diesen zu schlichten, kamen Abt Placidus von Engelberg
und Kornherr Ludwig Meier, alt Landvogt in Merenschwand, nach
Miihlau. Nach der Besichtigung der Bauplitze fanden sie den Ort
fiir glinstig, wo die heutige Kirche steht. Sie leiteten das Baubegeh-
ren an den Rat von Luzern weiter und baten um Handreichung und
Beisteuer. Dieser bewilligte am 9. Februar 1654 den Neubau und si-
cherte dazu 2000 Ziegel und «nach Nothwendigkeit Kalch» zu. Das
Gotteshaus sollte auf einem Platz, der den Zisterzienserinnen aus
dem Kloster Eschenbach gehorte, errichtet werden, und zwar «ohne
besagtes Gotteshaus schaden oder nachtheil»'.

Darauf wurden zwei ehemalige Landvogte des Amtes Meren-
schwand, Statthalter und Oberzeugherr Lorenz Meyer und Kornherr
Ludwig Meyer, zu Bauherren gewihlt. Das Werk tibergaben sie dem
Meintaler Alexius Jory und seinen beiden S6hnen Jakob und Adam,
alle in Engelberg sesshaft. Die Bauleute legten am 8. April 1654 den
ersten Eckstein, und innert 14 Wochen fiihrten sie die Kapelle aufund
brachten sie unter Dach mitsamt dem Turm und dem Gewdlbe im
Chor. Danach verrichteten die tibrigen Handwerker ihre Arbeit, es
waren Steinmetzen, Schlosser, Glaser und Glasmacher.

Die Biirger des Amtes Merenschwand stifteten dazu etliche Ju-
charten Gemeindeland, deren Ertrag flir die Kapelle verwendet wer-
den sollte. Fiir die gewolbten Fenster an Kirche und Turm und auch
fiir den Chor brauchte man Tuffsteine, doch war es schwierig, solche
zu finden. Man rief die hl. Anna an und entdeckte darauf solche Stei-
ne zur Genlige, und zwar in Blickenstorf im Zugerbiet'®.

Nachdem das Fundament zum Boden herausragte, ging Baumei-
ster Hans Schérer nach Luzern und kaufte dort einen Nauen, mit dem
Steine flr das Kirchenportal, ferner eine Anzahl Ziegel und ein Bund
Eisen fiir die Kirchenfenster auf der Reuss nach Miihlau gefiihrt wer-
den sollten. Thn begleiteten Fihrmann Hans Jorg Stali mit Frau und
Tochter und ein Felix Halter. Als das Schiff abfahren wollte, kamen
noch drei Frauen und ein Mann aus Unter-Alikon, die mitzufahren
begehrten. Die Fahrleute waren davon nicht begeistert, liessen sie
aber gewihren. In der Nihe von St. Catharinen ob Gisikon riss ein
«verborgener stock» ein Loch ins Schiff, das sich bald mit viel Was-
ser fiillte. Dabei ertranken Hans Jorg Stali mit Frau und Tochter'.

12



Am 16. Mai 1654 zelebrierte P. Basilius Christen zum letztenmal
den Gottesdienst in der alten Kapelle, worauf diese abgebrochen wur-
de. Jacob Bisling, bischoflicher Kommissar und Leutpriester in Lu-
zern, hatte erlaubt, den Altar zu 6ffnen und das Gefass mit den Reli-
quien daraus zu entheben. Nachdem die neue Kapelle fertig gebaut
war, sollte monatlich eine hl. Messe darin gelesen werden, und zwar
durch den Pfarrer von Sins und seine zwei Kapldne. Am 20. Herbst-
monat 1654 wurde das Fest der Kirchweihe begangen und zum er-
stenmal in der neu errichteten Kapelle «das heilige ampt» gefeiert.
Die beiden Kirchginge Sins und Merenschwand kamen nach
Miihlau, um mitzufeiern; sie brachten reichliche Steuern, Opfer und
Almosen fiir das neue Gotteshaus mit, denn das kleine Miihlau konn-
te die relativ hohen Ausgaben fiir den Kirchenbau nicht allein be-
streiten und war auf die Giite von mildtitigen Génnern von nah und
fern angewiesen. Eine umfassende Sammelaktion in der ndhern und
weiteren Umgebung zeitigte schone Erfolge. Die schon erwihnten
Forderer des Baues, P. Basilius Christen in Sins und Hans Schirer,
Baufiihrer, reisten iiber die Grenzen der Amter Meienberg und Me-
renschwand hinaus und erbaten Beisteuern und Hilfe, damit man die
Bauarbeit zu Ende flihren konnte. P. Marianus Rot, Kaplan in Sins,
verschickte Bettelbriefe, und so brachte man einen schonen Betrag
an Geld zusammen und konnte den Miihlauern und den Einwohnern
von Schoren und Kestenberg «den besten theil der unkosten abneh-
men». Das Urbarium der St.-Anna-Kapelle zu Miihlau, angelegt und
begonnen im Jahre 1639, hat die Namen der Wohltiter und Gaben-
spender beim Kapellenbau verzeichnet. Auch waren neue Messen ge-
stiftet worden'®, |

Noch hatte die Kapelle die kirchliche Weihe nicht erhalten, und es
brauchte die spezielle Erlaubnis des Bischofs von Konstanz und des
H. H. Jacob Bisling, konstanzischer Kommissar und Leutpriester an
der Hofkirche zu Luzern, dass man in der Zwischenzeit auf einem
«gewethten Stein» das Messopfer darbringen durfte. Die kirchliche
Einsegnung erhielt diese dritte Kapelle in Miihlau erst im Jahre 1662.
Am 15. September wurde sie durch den Suffragan-Bischof von Kon-
stanz, Gregor Sigismund Miiller, konsekriert. Bei diesem Anlass sag-
ten die Einwohner von Schoren und Kestenberg ihre Verpflichtung
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zum Unterhalt der Kapelle, der Altdre und des Turmes zu. Der Hoch-
altar war der hl. Anna geweiht, der Altar auf der Evangelienseite dem
hl. Josef und der dritte der Gottesmutter Maria'”. Uber die Ausstat-
tung gibt es bloss einige Andeutungen. Die Platten zu den drei Al-
taren stammten aus Root LU. 1858 wird unter «altar usgiben» ver-
zeichnet «herren bildhawer von Zug..., herr Peter Wiber, schreiner
von zug ..., herr maler von Zugy. Das Choraltarbild stiftete Pfarrer Ja-
kob Stocker von Oberriiti'®. Die Seitenaltire schienen ausgediente
Stiicke aus Muri und Oberriiti gewesen zu sein. « Wegen den zwey al-
taren zu reichen von Muri und Riiti 2 fl.», heisst ein Eintrag'. Vogt
Hieronimus Keusch liess fiir ungefdhr 50 fl. eine Kreuzigungsgrup-
pe in den Chorbogen machen®. Als Glasmaler werden die Luzerner
Jacob Wigmann und Ludigari Rauft genannt®”. Beitridge an den Ka-
pellenbau, meist fiir Schild und Fenster, gaben die Stifte und Kloster
Engelberg (15 Gl.), Beromiinster (25 GI. 30 B.), Einsiedeln (35 Gl.),
St. Gallen (30 G1.), Wettingen (40 Gl.), Fischingen (9 Gl. 30 .), Frau-
enthal (16 Gl.), Eschenbach, auf dessen Grundbesitz die Kapelle
stand (24 Gl.), Hermetschwil (12 Gl.), Muri (24 Gl.), Rheinau (37
Gl.), das Stift St. Leodegar in Luzern (24 Gl.), ferner die Stinde und
Stadte Baden, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug; dann hat
das Amt Merenschwand «an Landt und Eichen zur Nutzung geben
150 Gl. Die Ehrsame Gemeinde Miillaw hatt sand und stein uf den
blatz gefiiohrt.» Holz lieferten die Gemeinden Auw, Dietwil,
Oberriiti und Ober-Reussegg®™. In dieser Kapelle nahm am 12. April
1837 der katholische Kirchenrat einen Augenschein vor und erstatte-
te daruber der Regierung in Aarau Bericht. Daraus geht hervor, dass
das Gotteshaus drei Altdre hatte, eine Linge von 48 Fuss, eine Brei-
te von 20 Fuss, was eine Flache von 960 Quadratfuss ausmachte. Es
zdhlte im Langhaus 21 Stiihle zu 6 Personen; auf der Empore, wo ei-
ne kleine Orgel stand, war Raum fiir 48 Personen samt den Sdngern.
Im Chorraum war rechts noch Platz fiir 4 Personen, so dass die Ka-
pelle total 158 Glaubige fassen konnte. «Die Kapelle selbst ist mit
Unnoéthigem uberladen, zumal 3 Altire flir eine solche arme Ge-
meinde kein Bediirfnis» sind, meinte der Kirchenrat®.
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3. Die Ubertragung der Reliquien der hll. Anna und
Joachim in die Kapelle zu Miihlau 1682

1682 verschaffte Pfarrer Gabriel Bircher von Sins der Kapelle in
Miihlau Reliquien der hll. Anna und Joachim aus den Klostern En-
gelberg und Einsiedeln. Im Pfarrarchiv Miihlau liegt ein ausfiihrli-
cher Bericht tiber die Translation dieser Reliquien, der in einer Zu-
sammenfassung in diesem Kapitel wiedergegeben wird*®.

Im Juni 1662 brach im Oberfreiamt eine Viehseuche aus. Als alle
natiirlichen Mittel, die man dagegen anwendete, nichts fruchteten,
nahmen die bedriangten Bauern ihre Zuflucht zum Gebet und veran-
stalteten «einen allgemeinen chriitzgang zuo der wundertétigen
Wahlstatt der allerseligsten Muotter Gottes» nach Einsiedeln. In je-
ner Zeit amtete in der Pfarrei Sins, zu der Miihlau gehorte, Pater Ga-
briel Bircher, ein Konventuale aus dem Kloster Engelberg. Dieser
war eifrig bestrebt, die 1654 neu erbaute Kapelle in Miihlau mit Re-
liquien auszustatten, und besonders war ihm daran gelegen, fiir die
St.-Anna-Kapelle Reliquien dieser heiligen Patronin zu erwerben.
Die Wallfahrt nach Einsiedeln gab ihm Hoffnung, das lingst er-
sehnte Ziel zu erreichen. Nach der Ankunft mit seinen Pilgern am
Wallfahrtsorte benutzte er die Gelegenheit, im Kloster Einblick in
den Katalog zu nehmen, in dem alle Reliquien des Klosters ver-
zeichnet waren, und er stellte freudig fest, dass auch solche der hl.
Anna vorhanden waren.

Er begab sich sofort zu Abt Augustinus Reding und bat 1hn, er
mochte der neu erbauten St.-Anna-Kapelle etwas von den Reliquien
schenken. Der Abt war nicht abgeneigt, etwas von dem begehrten
Schatze abzutreten, jedoch unter der Bedingung, dass die Beschaf-
fenheit der Reliquien es erlaube. Darauf zog Pfarrer Bircher mit sei-
nen Pfarrkindern zufrieden ins Freiamt zurtick.

In seiner Freude konnte er sich nun nicht enthalten, {iberall von
dem bevorstehenden Ereignis zu reden, er ging sogar so weit, dass er
mit den Pfarrherren der benachbarten Gemeinden einen Tag be-
stimmte, an dem man die Reliquien feierlich in die Kapelle in Miihlau
iibertragen wollte. Dafiir wurde der Tag der hl. Anna in Aussicht ge-
nommen.
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Acht Tage vor dem St.-Anna-Fest, dem 16. Juli, waren die ver-
sprochenen Reliquien noch nicht in Sins eingetroffen. Pfarrer Bircher
machte sich Gedanken wegen «so langen usblibens des verhofften
Heilthumbs». Es blieb ihm nichts anderes iibrig, unverziiglich noch
einmal nach Einsiedeln zu pilgern, um dort nachzufragen. Er erhielt
die Antwort, dass die Monche des Klosters von den Reliquien nichts
abtreten wollten, denn als man sie eroffnet und untersucht hatte, sei-
en nur «etliche wenig Brosemli» gefunden worden. Pater Bircher war
tiber diese Auskunft sehr enttauscht, doch er gab nicht auf, um doch
noch zu den Reliquien zu kommen. Er kénne, was er versprochen und
abgemacht habe, nicht widerrufen, zudem wiirde eine Absage ein ei-
genartiges Licht auf das Kloster Einsiedeln werfen. Nach wiederhol-
ten Bitten liess sich der Abt erweichen, und er gestattete, dass dem
Pfarrer von Sins «etwas Weniges» von den Reliquien tiberlassen wer-
de. In seiner Giite schenkte er dem begliickten Pfarrer noch etliche
Partikel von Reliquien romischer Martyrer, namlich von St. Gregori-
us, St. Aegidius, St. Vincentius und St. Candida, dazu «etwas stiick-
lins» aus der Gesellschaft des hl. Ursus.

Sobald Pfarrer Bircher nach Sins zurtickgekehrt war, schickte er
einen Boten mit einem Schreiben ins Kloster Engelberg. Darin bat er,
thm etwas von den Reliquien des hl. Joachim zu {iberlassen, deren es,
wie er wusste, im Kloster gab. Es war der Wunsch Pfarrer Birchers,
dass die Eltern Mariens und «beide Voreltern Christi» in der Kapel-
le zu Miihlau verehrt werden konnten. Auch dieses Begehren ging in
Erfiillung.

Indessen riistete man sich in Miihlau, so gut man konnte, auf das
herannahende St.-Anna-Fest, an dem die Reliquien in die Kapelle
tibertragen werden sollten. Zu diesem Feste lud man alle umliegen-
den Pfarreien ein. Die Reliquien wurden gefasst und verziert. Auch
die Kapelle in Miihlau schmiickte man festlich aus und errichtete im
Freien zwei Altire, damit man fiir das zahlreich erwartete Volk die
Messe zelebrieren konnte. In des Hans Jacob Stehlis Weid wurden ei-
ne Kanzel und ein dritter Altar errichtet; hier sollten die Reliquien in
Empfang genommen werden.

Der Festtag wurde mit Freudenschiissen aus zwolf Morsern be-
grusst. Zuerst wurde Frithmesse gelesen, dann riickten die eingela-
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denen Nachbarpfarreien mit Kreuz und Fahnen in Miihlau ein. Die
Merenschwander kamen zuerst, ihnen voraus marschierten eine An-
zahl Schiiler mit Trommeln und Pfeifen, angefiihrt von einem Engel
hoch zu Ross und mit blankem Schwert. Bald nachher trafen die
Beinwiler mit ihrem Patron St. Burkardus ein. Nicht lange danach
nahten auch die Auwer, sie trugen die Statue des hl. Nikolaus mit sich.
Wihrend die Glaubigen dieser drei Pfarreien sich in Miihlau sam-
melten, kamen in der Pfarrkirche von Sins die Prozessionen von Diet-
wil und Oberriiti zusammen, welche die Reliquien von St. Sylvester
und St. Rupertus mit sich brachten. Nach der Messe in Sins zogen sie
Miihlau zu. Voraus ging der Engel des Amtes Meienberg, in Weiss
und Griin gekleidet. Dann folgten in grosser Zahl die Schiitzen des
Amtes mit Trommeln und Pfeifen. Dann kamen mit der Fihre die
Leute aus dem zugerischen Frauenthal. Unter einem schonen Rosen-
bogen trugen sie die Reliquien von St. Bernardus, und Kranzjung-
frauen folgten. Mit ihnen kamen auch verkleidete Heilige, St. Anna,
St. Joachim, St. Verena sowie die beiden Martyrer Gregorius und
Candida. Diese stellten sich vor dem Altar auf und warteten still, als
lebendige Bilder, wihrend der Predigt und des anschliessenden Got-
tesdienstes. Die Miihlauer, Merenschwander, Beinwiler und Auwer
machten sich nun auf, um der Prozession, die von Sins herkam, ent-
gegenzugehen. In dem Augenblick, als die beiden Prozessionen, die
von Miihlau und jene von Sins, in des Spénis Weide sich begegneten,
wurde von 300 Schiitzen, die oberhalb des Weges in strammer Ord-
nung standen, eine drohnende Salve abgefeuert. Alle Kreuz-und Fah-
nentrdger taten sich nun zusammen, und die Hauptprozession zur
Ubertragung der Reliquien von St. Joachim und St. Anna setzte sich
in Bewegung. Man zihlte den 26. Juli 1682.

Auf Kreuz und Fahnen folgte die Geistlichkeit, in Messgewiéinder
gekleidet. Thnen voran gingen zwei Scholaren von Muri, die die Li-
tanei von St. Anna vorsangen. Folgende Geistliche nahmen an der
Prozession teil: die beiden Kapuziner P. Vulgentius, damals Predi-
ger, und P. Franciscus Maria, Vikar in Zug; Josephus Kaiser, Vikar
in Auw; Sinesius Kuster, Sextar in Beinwil; die Kaplidne Johann
Heinrich und Franz Schmidt von Merenschwand; P. Michael Janser,
Konventuale in Engelberg; Jost Fluder, Vikar in Dietwil; P. Paulus

17



Speck, Pfarrer in Oberriiti; Wolfgang Aklin, Pfarrer in Dietwil; P.
Mauritius Pfleger, Konventuale von Muri; P. Nikolaus Minlin, Kon-
ventuale von Wettingen, damals Beichtiger zu Frauenthal; Admini-
strator Mathias Honegger, Sextar und Pfarrherr zu Beinwil; Kaspar
Josef Kopflin, Kammerer und Pfarrherr zu Merenschwand; P. An-
selm Weissenbach, Pfarrherr und Konventuale in Muri. Auf alle die-
se Geistlichen folgten «im Pluviale hernach die hl. Reliquien, wur-
den under einem Baldachin oder Himmel von obvermelten zwei
geistlichen Herren in Leviten Rocken getragen». Hernach folgte das
gemeine Volk in grosser Zahl und guter Ordnung, es sollen tber
6000 Glaubige gewesen sein.

In dieser Ordnung zog man der Reuss entlang durch etliche Wei-
den bis zum Altar auf Stehlis Weide, auf den die Reliquien gestellt
wurden. Dann stieg P. Anselm Weissenbach aus Muri auf die Kanzel
und hielt dem anwesenden Volk eine sehr niitzliche Predigt von der
Verehrung der Reliquien. Darauf zog die Prozession gegen die Fih-
re, dann {liber die Allmend gegen Schoren und kam endlich in der Ka-
pelle an. Hier hielt der Pfarrer von Merenschwand ein Amt. Nach dem
Gottesdienst «nahme eine wohl ehrwiirdige Priesterschaft das Mit-
tagsmahl nichst by dem Wirtshus in einem Tenn». Hier hielt P. Ga-
briel Bircher im Namen der Gemeinde Miihlau eine kurze Dankes-
rede. Nach der Mahlzeit wurde in der Kapelle die Vesper gesungen.
Damit war die Feierlichkeit dieses Tages beendet.

Zur Aufbewahrung der Reliquien sdte man mit Bewilligung der
beiden Gemeinden Merenschwand und Miihlau ungefidhr drei Juch-
arten Land auf dem «Gemeindewerk» an. Aus dem Nutzen von zwei
Jahren sowie aus dem Opfer «etwelcher frommen und grosshertzi-
gen Liithen» hatte man in der Mitte des Gotteshauses hinter dem Al-
tar eine «Accomodation» gemacht, in welcher die ehrwiirdigen Re-
liquien in einem vergoldeten Schrein mit den Bildnissen der hll. An-
na und Joachim samt ihrer Tochter Maria «gar affetuos und anmiitig
vorgestellt werden. Und dieses Werk, wie es hiitiges tags zu sehen,
hatt tiber die 60 Gulden gekostet». Darauf beeilte sich P. Gabriel Bir-
cher, eine schon in der alten Kapelle 1583 errichtete Bruderschaft
neu zu beleben. Er erhielt vom hochwiirdigsten Fiirsten «Herr Jaco-
bo Cantelmi, dazuomahlen Nuntio Apostolico ad Helvetios» die Er-
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laubnis, zu Ehren der drei heiligen Personen Maria, Joachim und An-
na die neue Bruderschaft ins Leben zu rufen, deren schriftlich ver-
fasste Satzungen in der St.-Anna-Archivtruhe im Pfarrhof zu Sins
aufbewahrt wurden.
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4. Der Bau der heutigen Kirche

1835, fast 200 Jahre nach dem Bau der dritten Kapelle, fragten sich
die Biirger, «die zu Miihlau der Kirche verbunden» waren, ob man an
der Kapelle Erweiterungen und Reparaturen vornehmen solle®. Die
Angelegenheit blieb vorerst ruhen, da die Regierung bemerkte, fiir
eine neue Pfarrei und damit auch fiir den Neubau der Kirche wiirden
die noétigen Fonds fehlen. Am Heiligen Abend 1849 versammelten
sich die Kirchgenossen von Miihlau, Kreienbiihl, Oberschoren und
Kestenberg erneut. Gemeindeammann Huwiler erklédrte, vor mehre-
ren Jahren sei man willens gewesen, die Kirche in Miihlau neu zu
bauen, seither habe man diesen Beschluss wegen «eingetretenen Ver-
héltnissen ausser acht gelassen». Die Gemeinde beschloss nun neu-
erdings, das alte Anliegen wiederaufzunehmen. Zu diesem Zwecke
wiahlte man eine Kommission, die den Auftrag erhielt, freiwillige
Beitrdge zu sammeln, einen Bauplan zu entwerfen und die notwen-
digen Akkorde abzuschliessen, alles jedoch mit Genehmigung der
Kirchgemeinde. In die Kommission wurden gewihlt: Kaplan Josef
Villiger, wahrscheinlich der Initiant des Neubaus, Kirchmeier Huwi-
ler, Gemeinderat Brun im Schoren, Seckelmeister Kappeli und Ge-
meindeschreiber Jakob Wey. In einem Jahr sollten sie Bericht able-
gen®®. Am 29. Dezember 1851 wurde der Bauplan vorgelegt und von
den Kirchgenossen genehmigt. Am 9. Februar 1852 billigten die am
Bau interessierten Biirger einen von der Baukommission mit Bau-
meister und Maurer Josef Lechleitner aus Tirol getroffenen Ver-
ding”. Otto Mittler erwéhnt in seiner Arbeit, dass der eigentliche Ar-
chitekt nirgends genannt werde und dass der das Werk ausfiihrende
Maurermeister Lechleitner vielleicht die Pldne selbst entworfen ha-
be. Diese Vermutung stimmt wahrscheinlich nicht, denn im Oktober
1850 hatte der Gemeinderat ein neuerliches Gesuch an die Regierung
wegen der Erhebung Miihlaus in eine Kuratkaplanei gestellt, in dem
er schrieb: «So hat Miihlau erst vor einiger Zeit den Entschluss ge-
fasst, ihr kleines Kirchlein zu erweitern nach den Bediirfnissen der
Bevolkerung. Hieflir hat auch Hr. Architekt Jeuch in Baden einen
wohlgelungenen Bauplan entworfen»*®. Am 8. Dezember 1850, also
zwel Monate spiter, genechmigte die Baukommission «Bauplan und
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Beschreibung einstimmigy», und die Baukommission tiberliess es der
Kirchgemeindeversammlung, einen Akkord abzuschliessen*”. Nach
einem Eintrag im Acten-Buch der Gemeinde- und Ortsbiirgerver-
sammlungen wurde der Bauplan am 29. Dezember 1850 noch einmal
der Baukommission Vorgelegt und genehmigt. Man kann annehmen,
dass der Architekt noch einige Anderungen vorgenommen hatte. Am
9. Februar 1852 nahm die Kirchgemeindeversammlung die Bauver-
trage endgiiltig an. All diese Daten gehoren irgendwie zusammen, so
dass man mit Fug und Recht Architekt Jeuch die Plidne fiir die heuti-
ge Kirche in Miihlau zuschreiben kann.

Otto Mittler schreibt im zweiten Band seiner Geschichte der Stadt
Baden, dass die Stadt sich im 19. Jahrhundert zweier hervorragender
Architekten erfreuen konnte, von denen der dltere, Caspar Josef Jeuch,
eine Reihe von stattlichen Wohnungen an der Badstrasse, dazu den Ve-
renahofund den Ochsen in den Badern und auswirts zahlreiche Schul-
hiuser und Kirchen erstellte’®. Also ein weiteres Indiz, das fiir den Ba-
dener Architekten C. J. Jeuch als Planverfasser der Kirche in Miihlau
spricht. In einer Akte vom 11. September 1853 werden «der Maurer-
meister Josef Lechleitner und seine Gesellen erwihnt». Lechleitner
hatte damit nur die Funktion des ausfiihrenden Baumeisters inne’”.

Ebenfalls am 9. Februar 1852 erweiterte man die Baukommission
um zwei Mitglieder, es waren dies Plazi Kdppeli und Strassen-
inspektor Johann Wey. Gut einen Monat spéter, am 17. Mérz, melde-
te der Prdsident der Baukommission, es war Kaplan Josef Imfeld,
dass der Turm der alten Kapelle, der urspriinglich stehen bleiben soll-
te, baufallig sei und sich nicht zur neuen Kirche eigne. Bei Abbruch
und Neubau spende er 100 Franken. Damit waren die Kirchgenossen
einverstanden, zugleich bewilligten sie mit 52 gegen 4 Stimmen ein
neues Fundament und damit eine Versetzung des Turmes*. Kurz da-
nach entbrannte in der Baukommission ein Streit tiber die Stellung
der neuen Kirche, mit der Strassenaufseher Wey, ein radikaler Que-
rulant, nicht einverstanden war, worauf alle Mitglieder demissionier-
ten. Nachdem eine neue Kommission gewdhlt war, wieder mit Ka-
plan Imfeld an der Spitze, hielt man am Beschluss vom 17. Mérz fest
und genehmigte einen Vertrag iiber den Kirchenplatz mit alt
Kirchmeier Heinrich Burkart™. Den Turmabschluss, fiir den Projek-
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te mit einer Haube, Kuppeln oder Spitzhelm vorlagen, fiihrte Bau-
meister Johann Keusch aus Boswil als Spitzhelm aus®.

Durch eine etwas eigenartige Verfligung werden wir auch mit den
Namen jener Leute bekannt, die an der Kirche in Miihlau gearbeitet
und sie errichtet haben. Im Juli 1853 erliess die «Regierung der Kai-
serlich-Koniglich Osterreichischen Staaten ein Verbot gegen den Auf-
enthalt Osterreichischer Arbeiter in der Schweiz». Die Regierung
schrieb: «Mit Riicksicht auf das in religidser, sittlicher und politischer
Beziehung verderbliche Treiben der Arbeiterverbindungen in der
Schweiz und die Gefahren, welchen dort die Handwerksgesellen in
dieser Hinsicht ausgesetzt sind, wird verordnet», dass allen Gster-
reichischen Handwerksgesellen und Fabrikarbeitern das Wandern in
der Schweiz und der Aufenthalt daselbst verboten sei. «Dieses Verbot
hat jedoch keinen Bezug auf Maurer, Steinmetzer, Gypser aus den
unmittelbar an die Schweiz grinzenden Kronlidndern der Oest.
Monarchie, sofern sie iiber einen gehorigen Reisezweck an einen be-
stimmten Ort und fiir eine bestimmte Zeit sich auszuweisen vermo-
gen»™. Der Polizeidirektor in Aarau forderte darauf die Bezirksdmter
auf, sich in ithren Bezirken umzusehen, ob dort solche 6sterreichischen
Handwerker arbeiteten. Der Gemeinderat Miihlau antwortete am
11. September 1853 dem Bezirksamtmann in Muri, dass in Miihlau
folgende Handwerker an der neuen Kirche arbeiteten:

Die Gipsergesellen:

1. Josef Anton Riischer

2. Pius Riischer

3. Franz Anton Kohler, von Schopernau, k.k. Kreisamt Vorarlberg
zu Bregenz, dann

der Maurermeister Josef Lechleitner und seine Gesellen als
Tobias Lechleitner von Flies, Kreisamt Landeck

Josef Huber von St. Anton, Kreisamt Landeck

Josef Kaspar von St. Gallenkirch und

Christian Kaspar, von dort, Kreisamt Schruns.

P9 1 @8 DA b

Diese Arbeiter bemiihten sich bei den betreffenden k.-k. Kreisregie-
rungen um Erteilung der erforderlichen neuen Ausweisschriften «be-
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hufs fernern Aufenthalts in der Schweiz». Der Gemeinderat bat den
Bezirksamtmann, sich dieser Angelegenheit anzunehmen, und um
die notige Aufenthaltsbewilligung fiir die Osterreichischen Arbeiter
besorgt zu sein’”. Mit diesen Verfligungen und Schreiben ist erwie-
sen, dass die neue und heutige Kirche in Miihlau zum grossen Teil
von Osterreichischen Handwerksgesellen erbaut worden ist.

Da fiir die neue Kirche betrdchtliche Mittel aufgewendet werden
mussten, waren Fronarbeiten der Biirger notig, zudem suchte man bei
Privaten und Gemeinden Unterstiitzung. Die Kirchgenossen von
Schoren waren auf Ersuchen von Kaplan Imfeld und Gemeinde-
schreiber Wey bereit, am Neubau kriftig mitzuwirken. Sie sprachen
von der Lieferung von 10 — 12 Eichen und 3 — 4 «Saghdélzertanneny’”.
Die Kirchenpflege Merenschwand, von der man ebenfalls eine Unter-
stiitzung und «Beisteuer an Geriist oder Bauholz oder Geld aus wohl-
tatiger hand» erwartete, war bereit, eine bestimmte Summe aus dem
Reussfonds zu verabfolgen, jedoch nicht iiber 200 Franken, daneben
sollten die Ortsvorsteher von Haus zu Haus sammeln gehen™.

Im Februar 1853 wurden Kaplan Imfeld die folgenden Gaben aus
Merenschwand tibersandt: von Merenschwand Fr. 55.78, von Riiti,
Rickenbach und Hagnau Fr. 57.50°”. 47 Benzenschwiler spendeten ins-
gesamt 60 Franken, der kleinste Betrag betrug 15 Rappen, der grosste,
von alt Gemeindeammann Biihlmann gestiftet, Fr. 5.67*7. Am 4. Juni
1853 stellte der Gemeinderat Miihlau Kaplan Imfeld «behufs Samm-
lung von Liebesgaben an den neuen Kirchenbauy ein Zeugnis aus*.

Im Februar 1854 richtete die Gemeinde Miihlau an die Regierung in
Aarau eine Bitte um Mithilfe bei der Finanzierung, d.h. die Regierung
sollte der Gemeinde behilflich sein, einen Beitrag vom Kloster Engel-
berg zu erhalten, das jahrhundertelang das Kollaturrecht in Sins aus-
gelibt hatte, wohin die Miihlauer pfarrgendssig waren. Dazu schrieben
sie: «Es 1st bereits minniglich bekannt, dass Miihlau es unternommen
hat, eine Kirche zu bauen. Und wer die alte Kirche nur einmal gesehen
hat, wird sich fragen, warum? Sondern sich gewiss von der dringend-
sten Nothwendigkeit einer Neubaute selbst tiberzeugt haben. Der Be-
schluss dazu wurde daher vor vielen Jahren schon von der Gemeinde
gefasst, blieb aber ... unausgefiihrt, bis endlich letztes Jahr Hand ans
Werk gelegt, der Bau in Angriff genommen und unter Gottes und
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wohlthdtiger Menschenhand so weit fortgeflihrt wurde, dass die rauhe
Kirche bereits unter Dach steht. Allein, ein Jedermann weiss, gehen die
grossen Kosten erst jetzt recht an, und unsere Hilfsquellen sind leider
erschopft! Die Kirche selber hat keinen Fond, aus dem man zum Bau-
en etwas nehmen konnte; die kleine, arme Gemeinde hat sich schon
fast tiber ihre Krifte angestrengt ... Doch sollte die Kirche nun ausge-
fiihrt werden, weil man, bis dies geschehen, gendthiget ist, den Got-
tesdienst in einer Scheuer zu halten.» Der Gemeinderat war tiberzeugt,
dass das Kloster Engelberg, «das wohl als Zeichen seiner Oberherr-
lichkeit sein Klosterwappen an den Choraltar und der Kanzel der alten
Kirche angeheftet hatte», zu einem Beitrag verpflichtet sei, da es seit
undenklichen Zeiten den geistlichen Zehnten in Miuthlau bezogen hat-
te. Es stellte sich nun die Frage, wie der «schuldige Beitrag» vom Klo-
ster eingetriecben werden kénne. Eine Moglichkeit war, einen Beitrag
aus dem im Aargau sequestrierten Klostergut Engelbergs zugespro-
chen zu erhalten oder dass das Kloster sonst zu einer Leistung verhal-
ten werde, «damit es nun moglich ist, die Kirche recht bald, wenn nicht
zu vollenden, doch wenigstens in einen brauchbaren Zustand zu ver-
setzen®. Die Regierung trat vorldufig auf das Begehren der Miihlauer
nicht ein und meinte, die Gemeinde wiirde nach einem 1m Entwurfe
vorliegenden Dekrete tUiber das Vermogen Engelbergs, das noch vom
Grossen Rate zu genehmigen sei, mit einer «Aussteuer von Fr. 20 000.—
bedacht werden, mit welcher Summe dieselbe sich wohl zufrieden ge-
ben darf und woraus dann auch alle und jede Kirchenbediirfnisse be-
stritten werden» konnten®.

Zwei Jahre spiter erfolgte ein zweites Gesuch der Miihlauer an die
Regierung um einen Beitrag an die neue Kirche. Als Griinde wurden
aufgefiihrt; Baufilligkeit der alten Kirche, beschriankte Raumlichkeiten,
es fehlten wesentliche Bestandteile wie Altire, Kanzel und Glocken, der
Kirchenbau komme auf das Doppelte der urspriinglich angenommenen
Summe von 32 000 Franken zu stehen. Aber auch diesmal war die Re-
gierung nicht gewillt, den Miihlauern finanziell unter die Arme zu grei-
fen, zumal der Baudirektion die Plidne fiir den Neubau, wie es sich gehort
hitte, nie zur Priifung vorgestellt und daher auch nicht vom Regie-
rungsrat genehmigt worden seien, «sondern dass die Gemeinde Miihlau
ihren neuen Kirchenbau auf eigene Faust unternommen habe»*.
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Die neue Kirche wurde am 21. November 1853 eingesegnet*, die
eigentliche Weihe erfolgte erst am 23. Juni 1856. Nach einem noch
erhaltenen und von der Kirchenpflege aufgestellten Programm ging
die Kirchweihe folgendermassen vor sich:

«Am Vorabend wird die Feier durch viertelstiindiges Glockenlduten
verkiindet.

Morgens 7 Uhr wird das erste Glockenzeichen gegeben werden.
Halb 8 Uhr wird auf den Ruf der Glocken das Volk sich in der Kir-
che sammeln.

Darnach Ausziehen aus der Kirche, dem Hw. Bischofe entgegen,
bis zum Kreuz ausserhalb des Dorfes.

Die Ordnung des Zuges ist folgende: Es wird in zwei Reihen mar-
schiert.

1. Voraus die minnliche Schuljugend und die Firmlinge.

2. Dann die weibliche Schuljugend und Firmlinge mit Krinzen ge-
schmiickt.

Die Jungfrauen mit Krianzen geschmiickt.

Die Musikanten.

Der Clerus.

Der Himmel.

Die Hausviter mit Manteln.

Das Volk.

g = o i i

Dre1 Kanonenschiisse verkiinden die Ankunft des Hw. Bischofs, und
von diesem Augenblicke an werden die Glocken geldutet. Nachdem
der Hw. Bischof nach bestimmter Ordnung empfangen ist, bewegt
sich der Zug langsam und feierlich gegen die Kirche.

Bei der Kirche wird der Zug rechts und links ausweichen und nicht
in die Kirche gehen, sondern ausserhalb verbleiben. Der Bischof, bei
der Kirche angekommen, wird mit der Einweihung der Kirche be-
ginnen. Wihrend der Einweihung bleibt das Volk in feierlicher Stille
ausser der Kirche.

Es ist jedermann strengstens untersagt, vor der Einweihung die
Kirche zu betreten. Dagegen Handelnde miissten durch die Polizei
zur Ordnung verhalten werden.
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Nach der Einweihung wird der Zug nach der bestimmten Ordnung
sich in die Kirche begeben.
Miihlau, den 14. Juni 1856 Die Kirchenpflege»*®.

Auch die Einwohner von Schoren und Kestenberg waren zur Weihe der
Kirche eingeladen. Der Gemeinderat Miihlau stellte der Gemeindever-
waltung von Schoren folgendes Schreiben zu: «Da die Kirchweihe am
23. dies stattfindet und Sie ebenfalls Kirchgenossen sind, so ersuchen wir
sie hiemit, das Programm den Biirgern von Schoren und Kestenberg zu
eroffnen und sie aufzufordern, bei der Kirchweihe zu erscheinen, je nach
der Ordnung, die Jungfrauen mit Krinzen, die Hausviter mit Ménteln.

Sie werden gleichzeitig ersucht, die Militdrs der Gemeinde (Scho-
ren und Kestenberg) einzuladen, in Uniform zu erscheinen und Ord-
nung zu handhaben.

Sie werden gebeten, das Verzeichnis der erscheinenden Militérs
uns einzusenden»*”.

Weil, wie bereits angetont, kein iiberfliissiges Geld vorhanden war
und die Regierung sich nicht bewegen liess, einen Beitrag auszu-
richten, musste die innere Ausstattung der Kirche lange auf sich war-
ten lassen. 1864 ersuchte Kuratkaplan Martin Gyr die Regierung um
die Bewilligung zur Sammlung von Liebesgaben in einigen Ge-
meinden des Bezirks Muri und im Bezirk Bremgarten in Jonen,
Lunkhofen und in der Stadt Bremgarten fiir den inneren Ausbau. Mit
dem Einverstdndnis des katholischen Kirchenrates billigte die Re-
gierung das Gesuch™. Fiir den Bau der Kanzel und Altére traf ein An-
gebot eines Herrn Biirli in Klingnau ein, der 4 000 Franken verlang-
te; zur Verfugung standen aber nur 3500 Franken. 1864/65 schufen
dann Josef Moosbrugger von Arth und sein Sohn die Altire und die
Kanzel, wihrend Josef Balmer von Abtwil die Altarblitter malte*.
1866 schaffte man eine Kirchenuhr an, deren blecherne Uhrentafel
vergoldet werden sollte. 1887 wurde die Kirchenpflege beauftragt,
fiir ein Geldute von 40 — 50 Zentnern besorgt zu sein. Ein allfilliges
Defizit wollte die Kirchgemeinde decken. Die Ortsgemeinde Scho-
ren stiftete 300 Franken Die Mitglieder der Kirchenpflege brachten
1380 Franken zusammen. Die 21 000 Franken, die einst Milchfuhr-
mann Villiger fiir kirchliche Zwecke vermacht hatte, sollten ebenfalls
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fuir das Geldute verwendet werden. 1888 goss Riietschi in Aarau vier
Glocken. Am Pfingstsonntag 1888 fand die Glockenweihe statt. Die
Gesamtausgaben betrugen Fr. 8594.68, die Einnahmen Fr. 7341.05°.
1898 fand eine kleine Innenrenovation statt; Gipser Muntwiler aus
Wohlen und Maler Frommel aus Baden fiihrten die Arbeiten aus®".
1903 musste die Orgel repariert oder umgebaut werden. Orgelbauer
Zimmermann von Basel verlangte 950 Franken, worauf die Kirchen-
pflege beschloss, diesem die Reparatur und die «Neu-Instandstel-
lung» zu iibergeben®. Bald war eine grdssere Innenrenovation notig,
denn der von 1901 — 1915 als Pfarrer wirkende August Wunderlin
sprach sich 1904 tiiber den schlechten Zustand der Kirche aus, eine
gehorige Restauration sei notwendig. Die Kirchenpflege bat Pfarrer
Wunderlin, von Haus zu Haus zu gehen und fiir die Renovation Al-
mosen einzusammeln. Eine Kostenberechnung der Gebriider Zotz
aus Zug, die spiter die Kirche stuckierten, kam auf 5050 Franken.
Jean Danner von Luzern erstellte damals die Deckenbilder. Das In-
nere malte Dekorationsmaler Stehli aus®™. Kurz darauf beabsichtige
Stehli, mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern. Er wollte,
dass man ihm dazu von der Garantiesumme von 800 Franken deren
700 auszahle, den Rest wollte er erlassen, womit die Kirchenpflege
einverstanden war*. Mit der Zeit hatte auch der Zustand der Orgel
gelitten. Die Kirchenpflege zog fiir eine Restaurierung einen Fach-
mann bei, es war P. Franz Huber aus dem Stift Engelberg. Er emp-
fahl, ganze Arbeit zu leisten, und schlug die Gebriider Spith, Orgel-
bauer aus Rapperswil, vor’®. 1937 war eine Aussenrenovation drin-
gend. Die Maurerarbeiten besorgte W. Biagi in Hiinenberg, die
Spenglerarbeiten Roman Képpeli aus Merenschwand und die Dach-
deckerarbeiten Gemeindeschreiber Heinrich Képpeli aus Miihlau™.
Im Jahre 1949 besorgte Malermeister Nietlispach aus Auw die In-
nenrenovation der Kirche fiir 3091 Franken®”. 1956 erfolgte ein wei-
terer Orgelumbau durch Karl Goll von Luzern®. Die alte Orgel, oft
umgebaut, war mit der Zeit in einem so schlechten Zustand, dass sie
ihren Dienst praktisch versagte. 1970 beschloss die Kirchgemeinde
einen Kredit von etwa 177000 Franken fiir die Anschaffung einer
neuen Orgel, die die Firma M. Mathis in Nifels erstellte. Die end-
giiltigen Kosten beliefen sich auf 191 956 Franken Darin waren noch
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enthalten die Kosten fiir die Renovation von zwei Emporen, der
Decken und der Winde. Die Orgelweihe fand am 17. Miarz 1974
statt®. Die letzte Arbeit an der Kirche Miihlau war eine totale Aus-
senrenovation in den Jahren 1991 — 1993, die unter der fachméinni-
schen Leitung von Architekt Moser aus Baden durchgefiihrt wurde.
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5. Der Weg zur Errichtung
einer eigenen Pfarrei Miihlau

Nachdem mit dem Bau der dritten Kapelle 1654 der Gemeinde ein
fiir die damalige Zeit recht ansehnliches Gottesdienstlokal zur Ver-
fligung stand, fassten die Kirchgenossen ungefidhr 100 Jahre spéter
den Entschluss, eine eigene Kaplanei zu errichten, damit sie zu allen
Zeiten von der eine Stunde entfernten Pfarrei Sins unabhédngig wa-
ren. Zu diesem Zwecke kam 1749 die ganze Gemeinde im offentli-
chen Wirtshaus zusammen «und haben eine gmeind gehalten, dass
sie wollten eine Caplaney aufrichten». Man beauftragte fiinf Ménner,
die Sache an die Hand zu nehmen, namlich Kirchmeier und Ammann
Hans Jakob Kippeli, Untervogt Heinrich Giger, Josef Stehli, Caspar
Stehli und Hans Heinrich Bucher. Diese flinf sollten bei der geistli-
chen und weltlichen Obrigkeit Hilfe und Rat suchen «und haben es
getan mit allem Fleiss und Miiiihe und haben nichts ausgerichtet».
1750 legte man dreien von ihnen nahe, die Sache auf sich beruhen zu
lassen, sie sollten keine Miihe mehr fiir die Errichtung einer Kapla-
nei oder fiir die Einfiihrung der Christenlehre in Miihlau aufwenden.
Es waren zwar fiir dieses Vorhaben 2000 GI. versprochen worden, und
«ist das schon versprochene Gilt wieder schier alles zu nichts ge-
worden». Ein Jahr spiter ermunterte der frithere Pfarrer in Sins, Statt-
halter Benedikt Deuring die Miihlauer, emne Christenlehre einzu-
fiihren und «einen weltlichen Mann darzu zu bestellen, dass er uns
um einen geringen preis Christenlehr halten solle». Das gefiel den
Gemeindsgenossen aber nicht, sie wollten lieber einen geistlichen
Herrn haben und ihm auch einen grésseren Lohn geben. Melchior
Mattmann, Josef Stehli und Heinrich Bucher nahmen sich der Sache
an. Sie «giengen zu dem wohlehrwiirtigen Herrn Hans Herich Lii-
tert, Capplan zu Merenschwand und fragten ihn, was sie miiossen ge-
ben fiir eine Christenlehr zum lohny. Liitert iiberliess dies der Ge-
meinde, und diese gab ihm fiir eine Christenlehre 25 3.

1766 richteten die Biirger ein Gesuch an den Rat der Stadt Luzern,
unter dessen Obrigkeit Miithlau damals stand, der darauf die Muhlau-
er vor sich berief «wegen der Nothwendigkeit, eine Caplanei in Miill-
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au zu stiften»®”. Diese bekamen Gelegenheit, ihre Griinde vorzutra-
gen, die in folgenden Punkten gipfelten:

l.
2.

3

4.

Einstiindige Entfernung von der Kirche in Sins.

Alte Menschen und Kinder werden dadurch abgehalten, den Weg
nach Sins unter die Fiisse zu nehmen.

In vielen Fillen fehlt fiir die Kranken und Sterbenden die letzte
Wegzehrung.

Die Jugend ist in weltlichen und geistlichen Dingen schlecht un-
terrichtet, und zwar «in Ermangelung der Schul- und Christen-
lehre».

Mit einer Kaplanei konnte diesen Mingeln in einfacher Weise abge-
holfen werden. Eine vom Luzerner Rat eingesetzte Kommission fand
aber, diese Kaplanei sei

l.
2.
3.

1.
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nicht notwendig
nicht niitzlich, sondern
cher schadlich

Nicht notwendig, denn Sins, Merenschwand und Auw, alles ei-
genstindige Pfarreien, seien kaum eine Stunde von Miihlau ent-
fernt gelegen, also seien mehrere Priester vorhanden, und so
konnten wohl Frithmessen als auch gewo6hnliche Gottesdienste
besucht werden. Es sei nicht zu befiirchten, dass jemand ohne
letzte Sakramente sterben miisse, ausser bei einem plotzlichen
Todesfall, der sich auch in Stddten ereignen konne.

Nicht niitzlich, sondern schidlich, weil an Orten, wo die Besol-
dung gering sei, der Gottesdienst «in aller Geschwinde, sehr
schlecht abgehalten» und so dem Volke Gelegenheit gegeben wer-
de, den tlibrigen Tag mit Faulenzen oder sogar mit anderen «ohn-
anstandigen werckhen zuzubringen». Beim Besuch des «gehori-
gen» Gottesdienstes wiirde mancher die Sakramente empfangen
und zur Ausiibung anderer guter Werke und christlicher Ubungen
angespornt werden, was sonst unterbleiben wiirde.

Vom Geistlichen kénne der Schaden auch ins Weltliche ein-
dringen.



4. Der Kaplan konnte erkranken und so seiner Pflicht nicht nach-
kommen.

Eine Kommission fand daher am 11. Dezember 1766, «dass die Ca-
planey nicht zu bewilligen seye»®. Damit war ein eigener Gottes-
dienst in Miihlau vorerst nicht moglich.

Im Jahre 1779 wandte sich die Gemeinde an Abt Leodegar Salz-
mann von Engelberg, der Kollator und Patron der Pfarrei Sins war,
und ersuchte ihn, «das Thnen in ihrer Kapelle zu Miillau an gebotte-
nen Sonn- und Feyertagen ein ordentlicher Gottesdienst nach Hoch
Thro Gnaden Willen und Vorschrift zu halten mochte gestattet wer-
den, hoffend, das hierdurch die Ehre Gottes und das Heyl der Seelen
mehrer befordert, auch besonders des weiten weges Ihnen zimmlich
erleichtert werden mochte». Nach einiger Zeit eroftnete der damali-
ge Pfarrer von Sins, P. Berchthold Schonbéchler, der Gemeinde
Miihlau, der Abt habe ihrem Ansuchen gerne willfahren, da die ganze
Gemeinde einhellig «mit Mund und Hertzen angelobt und verspro-
chen hat», weder der Mutterkirche Sins noch dem Kloster Engelberg
«nicht den geringsten schaden, abtrag oder einbruch zu tuny», und
zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Engelberg behilt sich das Recht vor, diesen aus Gnaden zuge-
standenen Gottesdienst abzudndern und «auf den alten und bis
dahin gewohnlichen Fuoss zu stelleny.

2. Der Abt von Engelberg gibt der Gemeinde Miihlau nach seinem
Befinden einen Vikar. Falls aber die Gemeinde den bewilligten
Gottesdienst eingehen lasse, konnte sie zu ewigen Zeiten zu kei-
nem solchen Geistlichen mehr gelangen.

3. Dieser Geistliche ist nur ein Vikar des jeweiligen Pfarrers von
Sins, und er hat sich nach seinen Vorschriften zu richten. Sollte
er sich nicht recht auffithren und man ihn ermahnen miisse, kon-
ne der Kollator ihn entlassen.

4. Der Vikar soll an Sonn- und Feiertagen den Gottesdienst so hal-
ten, wie er in der Pfarrkirche gepflegt wird, immer nach den Vor-
schriften eines jeweiligen Pfarrers.

5. Der Vikar miisse an den vier heiligen Tagen, Weihnachten,
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Ostern, Pfingsten und Allerheiligen, dann an Fronleichnam mit
Kreuz und Fahnen nach Sins kommen und dem dortigen Gottes-
dienst beiwohnen. Sollten grosse Beichttage «einfallen», soll er
nach gelesener Frithmesse zeitig in der Pfarrkirche erscheinen
und beim Beichthéren behilflich sein.

6. Der Vikar soll bei jedem Messopfer der Stifter und der Wohlté-
ter der Kapelle gedenken.

7. Die Gemeinde Miihlau soll dem Vikar fiir seine «geistlichen
Miihewaltungen» zur Belohnung ein Haus mit Garten, einen Hau
Holz und 117 Gulden an barem Geld geben.

Ausgestellt wurde diese Urkunde am 14. November 1779%.

Mit der Zeit dnderte sich die urspriingliche Benennung dieses Geist-
lichen so, dass er nicht mehr Vikar, sondern Kaplan genannt wurde.
Die Gemeinde Miihlau stellte dann am genannten 14. November ei-
nen Revers aus, dass sie das Kloster Engelberg nie und nimmer zu ei-
ner Beitragsleistung an die neu errichtete Kaplanei verpflichten wer-
de®.

Am 2. Mirz 1809 stellte Pfarrer Berthold Villiger in Sins einen Ka-
talog der Pflichten auf, die der Kaplan in Miihlau zu erfiillen hatte.
Diese lauteten:

«Ein jeweiliger Kaplan in Miihlau soll

1. In der Filialgemeinde Miillau die Seelsorge im Namen und nach
Vorschrift eines jeweiligen Hrn. Pfarrers zu Sins gehorig und
fleissig ausiiben, insbesondere soll er die Kranken daselbst pro-
vidiren und in geistlichen Dingen gewissenhaft besorgen.

2. Alle Sonntige und gebothene Feyertige soll er den Gottesdienst
gebiihrend abhalten, d.h. die hl. Mess oder Amt celebriren, auch
jedesmal entweder Predigt oder Christenlehre abwechselnd hal-
ten und sich in den Gebriuchen des Gottesdienstes nach den Vor-
schriften des Pfarrers und der Mutterkirche richten, folglich
nichts neues einfiihren.

3. Inder hl. Fasten- und Advent-Zeit soll Predigt und Christenleh-
re zugleich gehalten werden, wenigstens an den Sonntdgen, wo-
fern sonst kein Hindernis einféllt. Auch sollen in der Fasten die
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Kinder zur 6sterlichen Beicht und Communion unterwiesen und
ordentlich in jeder Woche dreymal deswegen Kinderlehre gehal-
ten werden. Die neuen Communicanten und Beichtkinder wird
der Hr. Vikar am Ende dem Pfarrer zur Priifung in Person vor-
stellen.

Er soll auch keine Prozessionen wie auch keine besonderen Beth-
Tége halten als nur die allgemeinen mit dem ganzen Kirchgang
in der Pfarrkirche. Einzig am hl. Fronleichnamstage kommt er
mit Kreuz und Fahne samt dem Volk in die Pfarrkirche, wenig-
stens bey glinstigem Wetter.

An allen abgestellten (aufgehobenen) Feyertigen soll er dem
Volk das Evangelium vorlesen, sonst aber nur eine stille HI. Mess
lesen. Er ist dafiir verantwortlich, dass laut der bischéflichen Ver-
ordnung kein feyertdgliches Geldut, kein Rosenkranz, noch sonst
etwas in der Kirche abgehalten werden, als was an Werktdgen iib-
lich 1st; und dies am Vorabend und am Tag.

Er ist verbunden, an allen folgenden Tégen, nachdem er zu Miil-
lau eine stille Frithmess gelesen hat, in der Pfarrkirche sich friih-
zeitig einzufinden, wo auch das Volk den Pfarrgottesdienst zu be-
sorgen hat, nemlich an den Schmerzensfesten, in der Fasten und
im Herbstmonat, an den vier heiligen Tédgen zu Weynacht,
Ostern, Pfingsten und Allerheiligen, am Auffahrts- und Fron-
leichnamstag wie auch an den grossen Beichttigen Maria Him-
melfahrt, Lichtmess und grossen Seelensonntag.

An den obgenannten Tdgen soll er in Miillau nicht Beicht horen,
welches jedesmal am vorhergehenden Tag anzeigt und verkiindet
werden soll, wobei er das Volk ermahnen wird, an jenen Tadgen
den Pfarrgottesdienst zu besuchen.

Am Dankfest beym Schluss des Jahres wie auch am allgemeinen
helvetischen Beth-Tag im Herbst und an andern ausserordentli-
chen Beth-Tédgen, wenn solche einfallen sollten, soll er vormit-
tag in Miillau den gehorigen Gottesdienst und Gebeth ohne Pre-
digt halten; nach Mittag aber, soll er mit dem Volk in die Pfarr-
kirche zur Predigt kommen.

In der Charwoche erscheint er am Mittwoch abends zur Mette in
der Pfarrkirche und bleibt da bis am Charsamstag mittags; und
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ist in Miillau an diesen Tédgen kein Gottesdienst. Desgleichen
liest er an Allerheiligen-Tag zu Sins seine hl. Mess und erscheint
am Vorabend bey der Seelen-Mette.

10. Das Kirchweyhe-Fest soll in Miillau am gleichen Tage gefeyert
werden, wo es auch in der Pfarrkirche gehalten wird. Der ehe-
malige Ablass-Donnerstag nach der alten Fastnacht wird kiinftig
am zweyten Sonntag in der Fasten und das Fest der hl. Anna am
letzten Sonntag des Heumonats gehalten werden; die Anordnung
des Gottesdienstes an diesen Festen hiangt vom Pfarrer ab, worti-
ber jedesmal der Herr Vikar dessen Vorschriften einholen und be-
folgen wird.

11. Er soll ohne Vorwissen des Pfarrers nicht aussert der Gemeinde
liber Nacht ausbleiben, indem er fiir die Seelsorge demselben
verantwortlich und diesfalls unbedingt unterworfen ist.

12. Wenn er zu Seel-Messen begehrt wird, soll er seine Dienste eher
der Pfarrkirche als andern leisten. Fiir die Mess zu Sins zahlen
ihm die Miillauer 25 Sch. Zuger Wéhrung, die tibrigen Pfarran-
gehorigen aber 30 Sch. Auch zum Invigilien und andern Kir-
chendiensten in der Pfarre soll er bereit seyn, sooft es der Pfar-
rer und die Noth fordern und er zu Miillau nicht gehindert 1st:
doch wird er dafiir billig belohnt werden.

13. Der Gemeinde Miillau soll durch diese Vorschriften nicht be-
nomhmen seyn, auch von ihrer Seite Forderungen an den Herrn
Vikar zu machen, wodurch jedoch nichts dieser Schrift zuwider
gefordert werden kann und soll*.»

Am . Dezember 1809 richteten die Miihlauer noch einmal eine Vor-
stellung an den Abt des Klosters Engelberg, die sich im wesentlichen
mit der vom 14. November 1779 deckte. Neu war darin die Bitte an
den Pfarrer in Sins, er mochte doch gestatten, «dass unsere Ablass-
tage wieder wie ehemals diirften gehalten werden, indem sie wie von
Sr. Heiligkeit, des nun in Frieden ruhenden Pius VI. zu ewigen Zei-
ten auf die fallenden Tage ertheilt worden sind, und weil wir sehen,
dass an andern Orten die Ablasstage wie z.B. in Beinwil des Pest-
jahrzeitablasses wie vorhin gehalten worden ist; so glauben wir aus
diesem Grunde die Unsrigen wie ehemals halten zu diirfen»®.
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Nachdem am 9. Juni das Bezirksgericht und am 11. Juni 1835 das
Obergericht Kaplan Sebastian Wey in Miihlau wegen seiner Haltung
im Streit um die Verlesung der Proklamation des Grossen Rates an das
aargauische Volk betreffend die Badener Artikel nach ausgestandener
Haft zu einer Geldbusse und zur Bezahlung der Untersuchungskosten
verurteilt hatte, war die Kaplanei Miihlau verwaist®”, denn Kaplan
Wey hatte es vorgezogen, sich abzusetzen. Er entschuldigte sich wohl
beim Gemeindeammann, dass er wegen Krankheit einige Tage in ei-
nem Bad verbringen miisse®. Der Bezirksamtmann war der Ansicht,
Wey werde bestimmt nicht mehr nach Miihlau zuriickkehren. Der ka-
tholische Kirchenrat, davon in Kenntnis gesetzt, schrieb darauf die
Kaplaneistelle in Miihlau «als erledigt» neu aus.

Damit war flir die Miihlauer erneut die Gelegenheit gekommen, an
die Errichtung einer eigenen Pfarrei zu denken, und sie unternahmen
zuerst einmal bei der aargauischen Regierung die ersten Schritte. Der
Bezirksamtmann erhielt von dieser den Auftrag, liber die Verhéltnis-
se der dortigen Kaplanei Erkundigungen einzuziehen. Zuerst wollte
er wissen, wie viele Einwohner die Kirche in Miihlau besuchten. Er
stellte fest:

«Die Seelenzahl ist an Biirger in Miillau 280 bis 300,

an Einsassen und Dienstboten 50 bis 60.

Von der Pfarrey Merenschwand aus den Ortschaften Schoren und Ke-
stenberg, welche die Kirche in Miillau besuchen 150 bis 170.
Summa 480 bis 530.»

In einem zweiten Punkt liess er sich iiber die Besoldung orientieren,
die der Kaplan in Miihlau bezog. Diese schon einmal erwihnte Ent-
schiadigung betrug 117 Gulden oder 149.76 Franken, dazu ein Hau
Gabenholz, der aus zwei Klaftern gewohnlicher Scheiter und 200
Reiswellen bestand und einen Wert von 20 Franken hatte. Dazu kam
ein Haus mit Garten. Diese Besoldung wurde vom Gemeinderat auf
alle Birger und Einsassen «nach der Anzahl, Vermogen und Erwerb
verlegt, durch den hiefiir bestellten Pfleger in zwei Malen des Jahres,
nemlich zu Pfingsten und Weynachten bei den Pflichtigen bezogen
und der halbjdhrige Ertrag sofort dem Kaplan abgeliefert. Nach ei-
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nem fritheren Berichte des Gemeinderates sind aber dem Kaplan Wey
jahrlich 200 Gulden oder Fr. 256 nebst Holz und Reiswellen gegeben
worden, wozu derselbe annoch aus dem Jahrzeitenbuch Frk. 50 zu be-
ziehen hatte®.»

Am 17. August 1835 richtete der Gemeinderat eine von Firsprech
J.B. Bruggisser aus Wohlen verfasste «Achtungsvolle Vorstellung
und Bitte» an die Regierung des Kantons, worin er folgende Punkte
auffiihrte:
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Kaplan Wey hat sich abgesetzt, eine Riickkehr ist unwahrschein-
lich, die Kaplanei ist damit erledigt.

Der Kaplan in Miithlau wird vom Kloster Engelberg gewahlt und
eventuell auch abberufen.

Bei der erbarmlichen Besoldung wird Mihlau keinen Kaplan
mehr finden. Mit der unterdessen eingetretenen Geldentwertung
reicht die Besoldung nirgends hin.

Die Gemeinde wiinscht die Errichtung einer eigenen Pfarrei und
Pfarrkirche. Sins, wohin Miihlau pfarrgendssig ist, ist zuweit
weg, in Stunden der Not ist die Hilfe eines auswértigen Geistli-
chen nicht méglich. Der Weg nach Sins ist fiir alte Menschen und
kleine Kinder beschwerlich. Die Jugendbildung ist nicht ge-
wibhrleistet. «Man wird mit den Bittstellern sagen, dass der gott-
liche Stifter der Religion bei solchem Wetter nicht wiirde gesagt
haben: Lasset die eine Stunde entfernten Kleinen zu mir kom-
men.» — Schoren und Kestenberg, 100 Seelen zdhlend, wiirden
sich gerne mit Miihlau zu einer Pfarrei vereinigen.

Es gibt viele Pfarreien im Aargau, die nicht so viele Seelen zdhlen
wie Miihlau.

Woher den Fonds nehmen fiir eine neue Pfarrei? Engelberg, das
Kollator der Kirche in Sins ist, zu der auch Miihlau gehért, hat
jahrhundertelang den Zehnten in Miihlau bezogen. Die Los-
kaufsumme, die Miihlau dafiir bezahlen muss, belduft sich auf
15400 Franken. Fiinf Zahlungen daran sind gemacht. Engelberg
hatte bisher eine Menge von Einkiinften, kiimmerte sich aber we-
nig um die Seelsorge in Miihlau. Es hat die Pflicht, sich der Seel-
sorge im wahrsten Sinne des Wortes anzunehmen.

Die Regierung hat kraft Oberaufsicht tiber die Kirche auch ein



Recht, bei dieser Angelegenheit ein wichtiges Wort mitzureden.
Sie kann Engelberg die ndtigen Fonds abverlangen und die noch
restierenden Zehntloskaufsummen zu diesem Zwecke verwen-
den. Abtwil und Auw waren friither auch Filialen von Sins. Heu-
te sind diese Orte selbstindige Pfarreien und von Engelberg ent-
sprechend dotiert worden.

—  Miihlau hat ein Kirchenvermégen von 3100 Franken, aus dem der
Unterhalt der Kirche bestritten werden kann. Die Biirger sind be-
reit, weitere Leistungen zu erbringen.

— Engelberg betrachtet sich als Kollator der Kirche zu Miihlau; aus
diesem Grunde kann es zu Leistungen herangezogen werden.

—  Der Gottesdienst ist 1779 vom Abt flir dringend erachtet worden;
damit darf kein Unterbruch eintreten.

— Die Kuratkaplanei kann im gegenwartigen armseligen Zustand
nicht fortbestehen, neue Einnahmequellen sind zu suchen, die
einzig im Kloster Engelberg zu finden sind.

— Sollte die Regierung die Bitte um Errichtung einer Pfarrei ver-
werfen, so muss Engelberg zur Dotation in Miihlau angehalten
werden™.

Nicht ganz ein Jahr spiter, die Regierung hatte auf das Bittgesuch von
1835 noch nicht geantwortet, stellte der Gemeinderat Miihlau ein
weiteres Gesuch, in dem er schrieb: «Es mochte die hohe Regierung
dafiir sorgen, dass auch fiir die Zukunft fiir die kirchlichen Bediirf-
nisse entweder durch Errichtung einer eigenen Pfarrei oder aber
durch gehorige Dotation einer Kaplaney gesorgt werde”.»

Im gleichen Schreiben bemerkte der Gemeinderat, dass seit der
Flucht von Kaplan Wey der Gottesdienst in Miihlau vom Pfarrer in
Sins oder von einem der in Sins angestellten Kaplidne besorgt worden
sel. Spéter ibernahm Stephan Villiger aus Alikon, der kiirzlich pri-
miziert hatte und bei seinen Eltern in der Hagnau wohnte, aushilfs-
weise die Stelle in Mithlau. Am 26. Mérz 1836 teilte der seit 1834
amtende Pfarrer Placidus Tanner in Sins mit, dass er von sich aus das
Provisorium in Miihlau aufhebe. Damit sah sich die Gemeinde
Miihlau, die seit mehr als 50 Jahren einen eigenen Gottesdienst hat-
te, desselben beraubt, und die Einwohner waren gendtigt, in allen
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seelsorglichen Angelegenheiten nach dem eine Stunde entfernten
Pfarrorte Sins zu gehen. Pfarrer Tanner knne doch von sich aus nicht
dergleichen Neuerungen treffen, er sei vom Dekan zur Ubernahme
der Seelsorge aufgefordert worden, meinte der Gemeinderat. Tanner
bekriftigte seine Absage am 29. Mai, er wolle bei seinem fritheren
Beschlusse bleiben. Das gehe aber nicht, erwiderten die Miihlauer,
denn der Abt von Engelberg habe anerkannt, dass ein wesentliches
Bediirfnis vorhanden sei, in Miihlau eine eigene Kaplanei zu halten.
«Wer den Ritus der katholischen Confession ins Auge» fasse, wisse,
«an welche rigorosen Bedingnisse die ewige Seligkeit der Bekenner
dieses allein selig machenden Glaubens gekniipft» sei. Die Regie-
rung wurde angegangen, die friheren kirchlichen Verhéltnisse wie-
derherzustellen™.

Der katholische Kirchenrat des Aargaus, der von dieser Massnahme
Pfarrer Tanners Kenntnis erhalten hatte und dariiber erstaunt war, be-
antragte darauf, es mochte der Regierung gefallen, den Pfarrer ins Sins
anzuhalten, den seit 57 Jahren zu Miihlau eingefiihrten Gottesdienst wie
bis anhin entweder «durch einen Kaplan in der Pfarre Sins oder durch
andere fahige Geistliche gegen die von der Gemeinde bisher hiefiir aus-
gerichtete Remuneration (Entschadigung) versehen zu lassen»”™.

Auf diese Vorwiirfe verteidigte sich Pfarrer Tanner in einer Zu-
schrift vom 12. August 1836 an den Bezirksamtmann, indem er er-
klarte, Miihlau sei seit 1779 eine sogenannte Manualpfrund, d.h., die
Miihlauer wéhlten ihre Manualkaplidne, stellten sie von sich aus an,
bezahlten sie von sich aus und entliessen sie ebenso, ohne dass der
Abt von Engelberg als Kollator oder der Pfarrer in Sins deshalb im
geringsten angefragt, beraten oder angesprochen werde. Noch im
Mai 1830 hitte die Gemeinde den damaligen Kaplan Bonaventura
Zimmermann entlassen. Obwohl er, Tanner, am 29. Mai 1836 mitge-
teilt habe, dass er mit dieser «provisorischen Verwesung» authore, sei
kein Stillstand in der Pastoration eingetreten, indem bis jetzt teils Ka-
pldne von Sins, teils der junge Geistliche Xaver Bocklin, Kaplan zum
hl. Kreuz in Sins, in Miihlau an Sonn- und Feiertagen den vor- und
nachmittdglichen Gottesdienst gehalten hitten; das sei «eine hochst
beschwerdende Verpflichtung» fiir die Pfarrgemeinde Sins, zudem

habe Miihlau den andern Pfarreien gegentiber keine Vorrechte™.
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Das Verhalten Tanners gab der Gemeinde Miihlau neuen Auftrieb,
fiir eine eigene Pfarrei einzustehen; es bewirkte auch, dass die Bin-
dungen mit Engelberg immer lockerer, wenn nicht gerade feindselig
wurden. Man wollte Druck auf Engelberg ausiiben, und das konnte
dadurch geschehen, dass man die restlichen Zahlungen des Zehnt-
loskaufs ans Kloster verweigerte. Vor mehreren Jahren hatte Miihlau
die Zehntpflicht gegeniiber dem Kloster gekiindigt, es war ein Los-
kaufkapital von 15000 Franken vereinbart worden. Bis im Herbst
1836 hatte Miihlau sechs Zahlungen getitigt und damit mehr als die
Halfte abbezahlt. Das Kloster solle nun finanziell bei der Errichtung
einer eigenen Pfarrei mithelfen, das konne dadurch geschehen, dass
man die Zahlungen einstelle. In andern Fillen habe der Kleine Rat
gegen die Abzahlung von Loskaufkapitalien Verbote erlassen. Solle
nun Miihlau mit den Zahlungen weiterfahren, die nichste «Quote»
sei am 12. November 1836 fallig, fragte man sich™.

Die flir diesen Fall konsultierte Finanzkommission des Aargaus
war der Ansicht, «dass an Engelberg von seinen Zehnt- und Boden-
zinsgefdllen im Kanton tGiberhaupt keine Zahlungen ausser dem Kan-
ton verabfolgt werden diirfen, bis wenigstens die bereits bestehenden
Pfriinden (Sins, Abtwil, Auw) fiir Besoldung, Gebdudeunterhalt und
allfdllige andere Beschwerden sicher gestellt sein werden». Die Zah-
lungen fur Zehntloskdufe sollten vorldufig von der Bezirksverwal-
tung Mur1 fur Rechnung des Klosters Engelberg bezogen und inzwi-
schen sicher an Zins gestellt und verwaltet werden. Das gelte auch
flir Miihlau™.

Nach langem Hin und Her wurde der katholische Kirchenrat be-
auftragt, sich zum ganzen Fragenkomplex auszusprechen. Dieser
stellte sich, nachdem er die ganze Vorgeschichte noch einmal aufge-
rollt hatte, die Frage: «Ist die Errichtung einer eigenen Pfarrei in
Miihlau, vereinigt mit den Ortschaften Schoren, Kestenberg und
Kreyenbiihl, ein unabweisliches Bediirfnis?» Dazu meinte der Rat,
jahrhundertelang habe der grosse kirchliche Verband «der verschie-
denen Gemeinden zu einer einzigen Mutterkirche in Sins bestanden».
Diese versahen mehrere Geistliche aus dem Stift Engelberg, «bis vor
Jahren zum scheinbaren Nutzen der Gemeinden, aber ganz gewiss
zum Vortheile des Collators, zu Abtwyl und Auw mit ganz kérglichen
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Dotationen zwei neue Pfarreien errichtet worden sind. In Miihlau wur-
de vor 57 Jahren ein stabiles Vicariat mit einem Geistlichen, den die
Gemeinde besolden musste, vom Abte in Engelberg zugegeben. Die
Biirgerschaft war mit dieser Einrichtung durch die ganze Reihe von
bald 6 Decennien, wie es scheint, wohl zufrieden, indem von dersel-
ben bis auf gegenwirtige Zeit keine Klagen in irgendeiner Beziehung
gefiihrt worden waren. Und hochstwahrscheinlich wiirde sie auch jetzt
die angehobenen Versuche zur Griindung einer eigenen Pfarre mit an-
dern Ortschaften... nicht gewagt haben, wire sie nicht dazu verleitet
worden.» Wenn nun aber Schoren und Kestenberg, die nur unter gros-
sen Schwierigkeiten von der Pfarrei Merenschwand «abgepfarrt»
werden konnen, nicht mitmachten, so bliecbe am Ende Miihlau mit
Kreienbiihl allein da, um eine eigene Pfarrei zu griinden, «was doch
gewiss aus dem Grunde nicht nothig scheint, weil auf andern Wegen
und mit weit geringem Opfern dhnliches erzweckt werden kanny». Um
das zu erreichen, schlug der Kirchenrat vor, miisse man zugeben, dass
Miihlau eine «Baptisterium-Anstalt zu taufen» bekomme und dazu
das Recht, die Verstorbenem auf «einem anstdndigen Platze» bestat-
ten zu dirfen. Auch miissten die elfmaligen Kirchenbesuche nach Sins
reduziert werden. Damit falle das Bediirfnis der Griindung einer ei-
genen Pfarrei hinweg. Zu einer solchen Griindung wére ein Kapital
von 40 000 Franken notig, das zu 4% verzinst, einen Ertrag von 1600
Franken abwerfen wiirde. Miihlau besitze aber nur ein Kapital von
3100 Franken, was zuwenig sei. Der Fortbestand einer eigenen Ka-
planei sei aber nur moglich, wenn die bisherige Besoldung von 200
Gl. oder 256 Franken nebst Holz und 50 Franken fur Jahrzeiten, was
insgesamt 326 Franken ausmache, erhoht werden kdnne. Wenn En-
gelberg 430 Franken zuschiesse, wozu es nicht unbedingt abgeneigt
sei, kime der Kaplan in Zukunft auf 800 Franken, also zu einer ange-
messenen Besoldung. Der Kirchenrat nahm auch einen Augenschein
in Miihlau vor, die Abgeordneten waren Pfarrer Johann Frei von Aar-
au, Oberrichter Josef Leonz Miiller aus Muri und Amtsstatthalter Kon-
rad von Auw, wobei er feststellte, dass die Behauptung der Miihlauer,
ihre Kirche oder Kapelle wiirde sich als Pfarrkirche eignen, als «iiber-
triecben und unrichtigy» erscheine. Die Kapelle sei mit Unnétigem Giber-
laden, drei Altédre seien fiir eine solche arme Gemeinde zuviel. Zudem
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miisse man damit rechnen, dass Schoren und Kestenberg, die bisher
nur freiwillige Beitrdge leisteten, keine Lust mehr hitten, einer Pfar-
rei anzugehoren, wenn sie gendtigt wiren, «unerschwingliche Ko-
stenbeitrdge» zu leisten. Miihlau miisse sich fiir dieses Mal mit der Er-
richtung einer Kuratkaplanei begniigen’.

Der katholische Kirchenrat kam zu folgendem Schluss:

1.

Das Begehren der Gemeinde Miihlau, eine eigene Pfarrei zu bil-
den, ist abgewiesen. Sie soll sich mit einer Kuratkaplanei begnii-
gen.

Das Stift Engelberg soll an die Besoldung des kiinftigen Kurat-
kaplans einen Beitrag von 430 Franken leisten. Die {ibrigen
370 Franken, damit die Entschadigung des Kaplans 800 Franken
erreicht, wiirden folgendermassen von der Gemeinde in viertel-
jahrlichen Raten bezahlt werden miissen:

an Geld 200 Mgl. oder L 256.—

Fiir 2 Klafter Scheiter und 200 Reiswellen L 20.—

Fiir gestiftete Jahrzeiten L 50.—

Wohnung, Garten und Piinte, gewertet zu L 44.—. Gesamt L 370.—

Das Recht, den Kuratkaplan zu wihlen, steht der Regierung des
Kantons Aargau zu.

Die Rechte und Pflichten des Kuratkaplans werden durch ein be-
sonderes Reglement bestimmt.

Mit der bischéflichen Kurie soll wegen eines Taufsteins und ei-
nes Beerdigungsplatzes auf einem Platz ausserhalb des Dorfes in
Unterhandlung getreten werden.

Die Kapelle soll erweitert werden, um den mangelnden Raum zu
gewinnen. Die unnotigen Nebenaltire sollten weggeschaftt wer-
den, und der einzig notige Altar so hergestellt werden, dass der
Gottesdienst «in einem schicklichen Lokale auch wiirdig began-
gen werden konntey.

Damit keine Trennung im Kirchenverbande geschieht, muss ver-
fiigt werden, dass Heiratende die Einsegung beim Pfarrer in Sins
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nachholen. Die Mihlauer sollen ihre Angelegenheiten an die
Mutterkirche an den vier Feiertagen Weihnachten, Ostern, Pfing-
sten und Allerheiligen «durch personliche Gegenwart daselbst
nach Moglichkeit zu erkennen geben». Der Pfarrer soll ver-
pflichtet sein, die Tauf- und Sterberegister, die der Kaplan zu
Miihlau filhren muss, vierteljdhrlich zu untersuchen’™.
Bis zum September 1837 hatte Engelberg von der Zehntloskaufsum-
me flinf Terminzahlungen, d.h. 7700 Franken bezogen; damit stand
noch gleich viel Kapital aus. Diese Summe konnte jedoch Engelberg
nicht mehr einfordern, da der Kleine Rat des Aargaus am 19. Januar
und am 20. Mirz 1837 beschlossen hatte, die Kloster Engelbergi-
schen Vermogensanteile im Kanton unter Sequester zu stellen, also
eine Zwangsverwaltung einzufiihren.

Anlass dazu hatten die Bemiihungen der Gemeinderidte Meienberg
(Sins) und Miihlau gegeben, die endlich einmal zu einer genauen Auf-
stellung des Pfarrpfrundvermdégens in Sins kommen wollten. Sie ver-
banden damit die Absicht, dem Pfarrer in Sins durch das Kloster En-
gelberg eine angemessene Besoldung zukommen zu lassen. Nach dem
aargauischen Besoldungsdekret vom 8. Juni 1804 hétte dem Pfarrer in
Sins eine solche von 2000 Franken zugestanden, doch dieser hatte
tiberhaupt kein festes Einkommen; je nach dem Ermessen des Abtes
von Engelberg erhielt er einmal mehr, einmal weniger. Die Gemein-
derite von Meienberg und Miihlau wollten nicht verstehen, dass der an
und fiir sich reichen Pfarrei Sins einer der am schlechtest besoldeten
Pfarrer im Aargau vorstehen sollte™. Am 14. November 1836 schlugen
darum die vereinigten Gemeinderite dem Abt von Engelberg vor, dem
Pfarrer in Sins ein jdhrliches Einkommen von 2000 Franken sicherzu-
stellen, das Kloster sei laut Pfrundurbar von 1721 dazu verpflichtet.
Der Abt war aber nicht willens, dieses Begehren sofort zu erfiillen, er
wollte auch die vom Aargau verlangten Erwerbstitel und Urkunden
nicht ohne weiteres herausgeben. Darauf wandten sich die beiden Ge-
meinderéte am 6. Januar 1837 an die Regierung und teilten dieser mit,
dass sich das Engelberger Vermogen im Aargau von Tag zu Tag ver-
mindere, und zwar durch die Abzahlung der Zehnten und Grundzinse.
Deshalb sollte die Regierung alle Einkiinfte, Liegenschaften usw., d.h.
das gesamte Vermogen des Klosters auf Aargauer Boden, mit Beschlag
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belegen. Dies geschah, wie erwihnt, am 19. Januar 1837, ohne dass das
Kloster von der geplanten Massnahme benachrichtigt worden wére®.

Nachdem am 19. April 1837 der katholische Kirchenrat bestimm-

te Vorschldge zur Kuratkaplanei in Miihlau gemacht hatte, forderte
die Regierung diesen auf, ihr weitere Vorschliage fiir die Ausstattung
der Kapelle, den Sigristenlohn usw. vorzulegen. Diese lauteten fol-
gendermassen:

l.

il ol ol

ke 5

Die Kapelle muss zweckmadssig hergestellt werden, drei Altdre
sind zuviel, einer genugt.

Der Sigrist muss angemessen besoldet werden.

Die Wohnung des Lokalkaplans ist anstidndig einzurichten.

Es muss fur den Unterhalt eines ewigen Lichtes gesorgt werden.
Es soll ein hinldnglich grosser Gottesacker errichtet werden, und
zwar nach der Verordnung tiber die Begribnisplitze vom 3. Au-
gust 1808.

In der Kirche muss ein Taufstein aufgestellt werden.

In der Kirche ist eine Kanzel anzubringen.

Die Gemeinde soll einen schicklichen Tabernakel erstellen.

Die notigen Paramente miissen angeschafft werden®".

Darauf wurden Landamman und Kleiner Rat angewiesen, die fol-
genden Punkte zu beschliessen:

L.

Der Gemeinde Miihlau ist die Errichtung einer Lokalkaplanei zu
gestatten.

Die Besoldung des Kaplans soll 800 Fr. betragen, hieran haben
zu leisten:

Das Kloster Engelberg einen jahrlichen Beitrag von L. 430, zu
welchem Zwecke dasselbe die Summe von L. 10 750 im Kanton
zu kapitalisieren hat.

Die Gemeinde Miihlau bringt, wie bereits erwahnt, L. 370 auf.
Das Kollaturrecht wird dem Staate vorbehalten.

Die Gemeinde Miihlau ist angewiesen, wegen dieser ihr bewil-
ligten Lokalkaplanei die nétigen Schritte bei den geistlichen
Behorden zu tun®.
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Die Regierung wollte aber auf die Frage der Errichtung einer Kurat-
oder Lokalkaplanei noch nicht definitiv eintreten, sondern von der
Finanzkommission zuerst tiber das Engelbergische Vermogen im
Kanton sowie uber die Dotation der drei Kollaturen Sins, Auw und
Abtwil Bericht erhalten. Dass nun wieder nichts geschah, dartiber
war Miihlau veriargert, und die Gemeinde bemerkte, es sei allgemein
bekannt, dass das Vermogen des Klosters Engelberg im Aargau
100 000 Franken tibersteige. Am 19. Dezember 1839 wurde endlich
zwischen der Regierung und der Gemeinde Miihlau ein Vertrag ab-
geschlossen, in dem bestimmt wurde:

1. Die Besoldung des Kaplans betragt 800 Franken Diese Summe
fliesst aus den bereits einmal erwidhnten Quellen.

2. Die Pflichten und Verpflichtungen des Benefizianten bleiben die
namlichen wie dieselben durch die Stiftungsurkunde von 1779
festgesetzt worden sind.

3. Die Kirche von Miihlau bleibt im Verband mit der Mutterkirche
Sins.

4. Der bisher von der Gemeinde Miihlau bestellte Kaplan wird der
Regierung zur Bestitigung empfohlen. Die Wahl steht der Ge-
meinde Miihlau, das Bestitigungsrecht der Regierung zu.

5. Das Besoldungsjahr beginnt mit dem 1. Januar, erstmals mit dem
1. Januar 1840%.

Erst 1847 war der Abt von Engelberg bereit, «die Angelegenheit liber
die Aussteuerung der Pfarrpfriinde auf dem Wege einer giitlichen
Ausgleichung ins Reine zu bringen». Die Regierung forderte Sins
und Miihlau auf, die Wiinsche und Ansichten ihrer Kirchgemeinden
einzureichen. Die vereinigten Gemeinderdte teilten mit, sie seien
schon vor zehn Jahren zur Uberzeugung gekommen, «dass das Klo-
ster Engelberg als Inhaber des Patronat- und Kollaturrechtesy die mit
diesen Rechten verbundenen Verpflichtungen nur teilweise leistete.
Die Gemeinden verlangten Sicherheitsleistungen

1. fiir den Bau und Unterhalt der Kirche zu Sins,
2. Fiir die Dotierung der Kaplanei in Miihlau.
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3. Fiir ein angemessenes Pfarreinkommen nebst dem Bau und Un-
terhalt des Pfarrhauses in Sins.

Der katholische Kirchenrat hatte schon am 31. Mai 1839 erklirt, dass
Engelberg fiir den Gottesdienst in Miihlau und an die Besoldung «ei-
nes dort anzustellenden Kaplans addquate Beitrdge zu leisten habe».
Dazu sollte Engelberg ein Kapital von 10 750 Fr. sicherstellen und in
Zukunft dem Kaplan von Miihlau an die Besoldung 462 Franken aus-
zahlen. Zum ganzen Fragenkomplex schrieben die beiden Gemein-
derite: «Unsere Wiinsche gehen also einfach dahin, dass endlich ein-
mal von dem I6blichen Kloster Engelberg die begehrte Sicherheit
nach Antrag des katholischen Kirchenrathes geleistet werde®®.»
Diese Dotationsangelegenheit durch Engelberg zog sich immer
wieder in die Lange, die Verhandlungen gingen jahrelang hin und her.
Im Oktober 1850 wandte sich der Gemeinderat Miihlau wieder ein-
mal an die Regierung. Er erwihnte, dass die Gemeinde gegenwartig
einen sehr achtenswerten Geistlichen habe, «der aber eben deshalb
auch auf andere Pfriinden Anspruch machen darfund sie gewiss auch
machen wird, da er bei dem kleinen Einkommen nicht bestehen kann
und auf die ordentliche Regulierung nun schon so lange gewartet hat.
Wenn aber die Gemeinde Miihlau ihren Geistlichen, welchen sie ge-
genwadrtig hat, verlieren sollte, so miisste ihre Seelsorge geradezu als
verwaist und verlassen betrachtet werden. Denn von der Pfarrkirche
Sins ist Miihlau schon seit Jahren faktisch getrennt und ein ordentli-
cher Besuch des Gottesdienstes dahin flirderhin unméglich. Durch ei-
nen Geistlichen von dort aus konnte aber die Pastoration in Miihlau
nicht besorgt werden, und einen eigenen Geistlichen darf Miihlau vor
der Regulierung dieser Angelegenheit nicht mehr erwarten. Und doch
hat die Gemeinde Miihlau so viele redliche Anstrengungen gemacht
und schon so grosse Opfer gebracht, um aus diesem provisorischen
Zustand herauszukommen und das kirchliche Verhiltnis, welches zu-
gleich die erste Bedingung fiir das gute Gedeihen ihrer Schule ist, zu
erneuern. So hat Miihlau erst vor einiger Zeit den Entschluss gefas-
st, ihr altes Kirchlein zu erweitern nach dem Bedirfnis ihrer Bevol-
kerung. Hiefiir hat auch Hr. Architekt Jeuch in Baden einen wohlge-
lungenen Bauplan entworfen. Aber die Ausfiithrung fordert so grosse
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Kosten, dass nur mit der Unterstiitzung, welche der Filiale Miihlau
aus dem Kirchenvermdgen in Sins zukommt sowie mit der ordentli-
chen Besoldung und Bestallung eines Curat-Kaplans in Miihlau an
die Ausfiihrung dieses Projektes mit Ernst gedacht werden kann®*.
Die Errichtung einer Kuratkaplanei fiir Miihlau sei dringend not-
wendig, wie sie bereits vom katholischen Kirchenrat im Jahre 1839
mit einer ordentlichen Besoldung von 800 Fr. der Regierung emp-
fohlen worden sei. Das Schreiben schliesst mit der Bitte, «die Regie-
rung wolle in endlicher Regulierung der Kirchenangelegenheit von
Sins fur die Gemeinde Mihlau einen Curat-Kaplan kreiren und die
vom Tit. Katholischen Kirchenrath zu ihren Gunsten beantragten An-
sdtze aus dem Kloster Engelbergischen, resp. Kirchengut zu Sins de-
finitiv» ausscheiden®.

1852 erkundigte sich der katholische Kirchenrat wieder einmal in
Miihlau, und zwar bei Kaplan Josef Imfeld, der dem Rat iiber die Si-
tuation in der Gemeinde Bericht geben sollte. Dieser sah folgender-
massen aus:

1. Die Seelenzahl der Gemeinde betrédgt 250.

2. Zur Kuratie gehéren Miihlau und Kestenberg.

3. Laut Ubereinkunft zwischen der Gemeinde und der Regierung
vom 19. Dezember 1839 betridgt das Pfrundeinkommen (Besol-
dung des Kaplans) 800 Franken.

4. Die Besoldung des Sigristen besteht in 43 Vierteln und 3 Vier-
lingen Korn, das die Einwohner nach Verhiltnis der Anzahl an-
gepflanzter Jucharten zu liefern sich verpflichtet haben. Dazu
kommen gestiftetes Geld von Fr. 14.20 und eine Steuer von vier
Batzen pro Haushaltung, was 24 Franken ausmacht.

5. Uber seine Verpflichtungen schrieb Kaplan Imfeld: «Die Pflich-
ten und Verrichtungen des Benefiziaten bleiben die ndmlichen
wie dieselben durch die Stiftungsurkunden festgesetzt und durch
Ubung bisher beobachtet wurden.» Nach einer Zuschrift des Ge-
meinderates bestanden diese darin: «Der Benefiziat ist ver-
pflichtet, das ganze Jahr hindurch an Sonn-, Fest- und gebotenen
Feiertagen den vor- und nachmittigigen Gottesdienst in der Kir-
che hier zu halten, den christlichen Religionsunterricht der
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Schuljugend nach Vorschrift des bestehenden Schulgesetzes und
der Vollziehungsverordnung sowie den erforderlichen besonde-
ren Religionsunterricht die Fastenzeit hindurch den angehenden
Beichtkindern und Kommunikanten im Schuljahr in hier zu er-
theilen. Uberhaupt {ibernimmt ein jeweiliger Benefiziat alle die-
jenigen Pflichten und geistlichen Verrichtungen, welche einem
Kuratkaplan zu erfiillen aufgetragen sind.» Kaplan Imfeld um-
schrieb seine Verpflichtungen, indem er erklirte: «Ich habe oder
erfiille alle Pflichten eines Pfarrers mit Ausnahme der Taufe, Be-
erdigung und Ehesachen und muss dariiberhin noch 7 Mal des
Jahres nach gehaltenem Friihgottesdienst in hier zur Aushilfe
nach Sins gehen, beziehe aber keine Gebiihren, Opfer oder son-
stige Accidentien wie die Pfarrherren®.»

1854 legte die Regierung einen Dekretsentwurf an den Grossen Rat
vor, dessen § 1 lautete: «Diejenigen Pfriinden, welche in den Kirch-
gemeinden Sins, Auw, Abtwyl unter dem bisherigen Patronate des
Klosters Engelberg standen, sollen vorab aus dem noch im Kanton
liegenden und diesfalls verhafteten Vermogen des Klosters Engel-
berg nach Massgabe der Bevolkerung und bisheriger Verpflichtun-
gen ausgesteuert und diese Aussteurungen fur jede urkundlich gesi-
chert werden.»

Fiir die zu schaffende Kuratkaplanei Miihlau bestimmte § 7: «Fiir
die bisherige Kaplaneipfriinde und Kirche in Miihlau, wo kiinftig ei-
ne Kuratkaplanei errichtet werden soll, ist aus dem Engelbergischen
Vermdgen als Aussteuer auszuscheiden:

1. Fir die Besoldung des Kuratkaplans, ausser der Wohnung, des
Gartens und der Holzkompetenz Fr. 17 500.—

2. Fir die Unterhaltung des Chores und der Sakristei Fr. 800.—

3. An die Unterhaltung des Pfrundgebéiudes Fr. 1200.—

4. An den Umbau desselben ein Kapital Fr. 1 000.—-

Also im ganzen Fr. 20 500.—»

Sollte Engelberg sich weigern, so drohte man dem Kloster «eine fak-
tische Verzichtleistung auf die fernere Ausiibung des Patronatsrech-
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tes oder der Kollatur» an; dieses sollte darauf mit allen Rechten und
Pflichten an den Staat iibergehen®. Dieses geplante Dekret wurde al-
lerdings nicht ausgefiihrt und in Kraft gesetzt.

1856 kam erneut Bewegung in die ganze Angelegenheit. Dotati-
onsbesprechungen fiir die Engelbergischen Pfriinden im Aargau soll-
ten am 21. August 1856 in Luzern im Hause des Chorherren Tanner
beginnen. Aargauische Abgeordnete waren die Regierungsrite Johann
Ulrich Hagnauer und Karl Ferdinand Schimpf; das Kloster Engelberg
war durch alt Landamman Wirz von Sarnen, Chorherr und Probst An-
ton Tanner von Luzern und Pater Conrad Fruonz von Engelberg ver-
treten. In bezug auf die Kaplaneipfriinde wiederholten die aargaui-
schen Abgeordneten die in § 7 des geplanten Dekretes aufgestellten
Forderungen an Engelberg, nach denen das Kloster Miihlau die Sum-
me von 20 500 Franken bezahlen sollte. Demgegeniiber erklérten die
Abgeordneten des Klosters, es bestehe dermalen noch keine Kaplanei
Miihlau, das Kloster wiirde auch in die «Creirungy einer solchen nicht
einwilligen und kein Kollator der Hauptpfriinde konne verhalten wer-
den, eine ausscheidende Tochterpfriinde zu dotieren. Wolle Miihlau
eine eigene Pastoration, solle sich die Gemeinde an die aargauische
Regierung wenden, die geniigend Mittel dazu habe®.

Am 29. Oktober 1858 kam es endlich zu einer Ubereinkunft in Lu-
zern zwischen den Vertretern des Standes Aargau und jenen des Klo-
sters Engelberg «betreffend die Abtretung der dem Kloster Engelberg
im Kanton Aargau zustehenden Kollaturen». Danach traten Abt und
Konvent des Klosters alle «Berechtigungen als Verpflichtungen» der
im Aargau gelegenen Pfriinden in vollem Umfang dem Staat Aargau
ab (§ 1). Es ging dabei um die Kollaturpfriinden Sins, Auw, Abtwil,
ferner um die Kaplaneipfriinde ad Sanctam Catharinam in Sins und
um die Pfriinde in Miihlau (§ 2).

Behufs Dotation dieser Pfriinden trat Engelberg dem Aargau «an
Liegenschaften, an Zinsschriften und an in das Kloster Engelberg
gezogenem Pfriindegut den Betrag von 177775.84 ab (§ 3). «Mit
der Genehmigung dieser Ubereinkunft und der Aushingabe des ver-
einbarten Aussteuerungsvermogens» horten fiir das Kloster Engel-
berg alle Dotationspflichten auf (§ 6). Das Kloster Engelberg ver-
pflichtete sich, «den in seinen Handen befindlichen Dotationsbetrag
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entweder in bar oder in annehmbaren fiinfprozentigen Zinstiteln zu
bezahlen (§ 8).

Der Grosse Rat des Aargaus genehmigte diese Ubereinkunft am
7. September 1859°?. Urspriinglich war die Dotationssumme auf Fr.
192 000.— festgesetzt worden. Davon konnte das Kloster den wegen
der bedeutenden Pfrundbauten 1856 und 1857 erlittenen Vermo-
gensriickschlag von Fr. 14 224.16 abziehen, was dann die endgiiltige
Summe von Fr. 177 775.84 ergab’.

Diese Konvention trat aber deswegen nicht in Kraft, weil auf Ver-
langen des Klosters Engelberg die in § 8 aufgestellte Bedingung nicht
erfiillt wurde. Darauf erklérte auch die aargauische Regierung ihren
Riicktritt. Spiter iibernahm der Aargau laut § 4 der Ubereinkunft al-
le dem Kloster Engelberg obliegenden Dotationspflichten. Die Ge-
meinde Sins sollte nach der Finanzdirektion eine Dotation von Fr.
76 000.—, die Kaplanei St. Katharina eine solche von Fr. 3400.— und
Miihlau schliesslich eine solche von Fr. 14 000.— erhalten®™.

Endlich, am 26. Oktober 1866, kam ein Ubereinkommen zwischen
den Abgeordneten der Kirchgemeinde Sins und dem Kloster Engel-
berg zustande. Abt und Konvent des Klosters traten das diesem zu-
stehende Patronatsrecht der Kirchgemeinde Sins ab. Darin wurde
festgelegt, dass die Kirchgemeinde Sins vom Kloster ein Kapital von
Fr. 122 000.— erhielt, von dem 20000 Franken fiir die Kaplanei in
Miihlau reserviert waren™. Der Abrechnungstag wurde auf den 22.
November 1867 festgelegt. Bis zu diesem Tage bezahlte das Kloster
noch den Anteil der Besoldung fiir den Kaplan in Miihlau™.

Der Verzicht des Klosters Engelberg auf das Kollaturrecht in Sins
bedeutete aber noch lange nicht, dass die Kaplanei Miihlau wie die
Pfarrei Sins unabhidngig geworden wire. Sie blieb weiterhin eine Fi-
lialkirche von Sins, und damit hatte die Gemeinde alle fritheren Ver-
pflichtungen einzuhalten; die sogenannte Manualkaplanei war immer
noch nicht in eine Kuratkaplanei umgewandelt worden. Was die
Miihlauer als Schikane ansahen, war der an elf Festtagen vorge-
schriebene Kirchenbesuch in Sins. Ein weiterer Nachteil war fiir sie,
dass sie ihre Toten in Sins bestatten und die Tauflinge dorthin tragen
mussten, was des weiten Weges wegen immer mit Unannehmlich-
keiten verbunden war. Schon 1837 hatte der katholische Kirchenrat
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gefunden, es wire von Vorteil, wenn Miihlau ein «Baptisterium - An-
stalt zu taufen» bekomme und dazu das Recht, die Verstorbenen auf
«einem anstandigen Platze» bestatten zu diirfen. Der Kirchenrat for-
derte deshalb, dass mit der bischoflichen Kurie wegen eines Tauf-
steins und eines Beerdigungsplatzes ausserhalb des Dorfes in Unter-
handlung getreten werden solle®.

1846 bemiihten sich die Miihlauer in aller Form, endlich einen ei-
genen Friedhof zu bekommen. Die Biirgergemeinde Meienberg be-
schiftigte sich am 22. Februar 1846 mit der Frage, ob sie Miihlau an
den geplanten Friedhof 300 Franken bezahlen wolle oder nicht. Pfar-
rer Placidus Tanner sprach sich jedoch dagegen aus, er zdhlte die
nachteiligen Folgen auf und wehrte sich flir die Rechte der Pfarr-
pfriinde. Die Biirger von Meienberg waren darauf nicht bereit, einen
Beitrag zu bewilligen®. Die Friedhofangelegenheit zog sich in die
Liange. Unterdessen verlangte die Regierung eine Erweiterung des
Friedhofes der Pfarrei Sins, und zwar ohne Riicksicht auf Miihlau.
Die Kosten fiir diese Erweiterung waren auf 10 bis 15000 Franken
veranschlagt, Miihlau hitte daran 1500 — 2000 Franken bezahlen sol-
len. Die Miihlauer meinten, diese Summe wiirde man besser in einem
eigenen Friedhof anlegen’.

Deshalb gelangte der Gemeinderat Miihlau an die Polizeidirektion
und ersuchte diese, Miihlau die «Bewilligung zur Beerdigung und
Taufe» zu erteilen. Die Gemeinde wollte einen Platz auf der
Kirchmatte in der von der Behorde zu bestimmenden Grosse erstel-
len®®. Im Mai 1874 war Bischof Lachat bereit, Miihlau die Errichtung
eines eigenen Beerdigungsplatzes zu bewilligen, womit auch die Re-
gierung einverstanden war und die entsprechende Erlaubnis erteilte.
Einen eigenen Taufstein verweigerte der Bischof vorlaufig. Die Biir-
ger waren darauf bereit, auf der schon erwidhnten Kirchmatte einen
Friedhof zu erstellen, und sie bestimmten, die Einfriedung des Got-
tesackers solle aus wenigstens 15 Zoll hohen und 8 Zoll dicken Gra-
nitsockeln bestehen™. Fur die Erstellung des Friedhofes kaufte die
Gemeinde Land von den Gebriidern Liithard und von Josef Leonz
Wey. Samtliche Grabdenkméler sollten nach einer bestimmten Form
und Grosse angefertigt werden. Das steinerne Kreuz an der Land-
strasse bei Seckelmeisters Weyen Haus sollte auf dem Friedhof «in
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der Mitte stidlich vom Seitenportal» angestellt werden'”. Ende Au-
gust 1874 war der Friedhof fertig erstellt, dic Ausgaben beliefen sich
auf Fr. 1636.82. Steinmetz Antonini von Root verlangte fiir Sockel-
leisten Fr. 1120.—. Maurer Brindli in Miihlau bekam Fr. 75.50, das
Kloster Frauenthal verlangte fiir vier Fass Kalk Fr. 40.—, und die Ge-
briider Liithard erhielten fiir abgetretenes Land Fr. 60.65.— Die mei-
sten Einnahmen fiir den neuen Gottesacker stammten aus Spenden,
die Fr. 1407.62 ausmachten, so dass am Schluss eine Passivrestanz
von Fr. 229.40 {ibrig blieb'".

Am 20. Juni 1874 stellte der Dekan des Kapitels Bremgarten, Pfar-
rer Josef Meier in Sins, bei Bischof Lachat das Gesuch um «Bene-
diction» des neuen Friedhofs, damit die Miihlauer auf geweihter Er-
de bestattet werden konnten. Da die kirchliche Beerdigung ein Pfarr-
recht ist, konnte nur der Pfarrer, in diesem Falle der von Sins, oder
sein Stellvertreter, also der Kaplan von Miihlau, eine Beerdigung vor-
nehmen. Das Sterberegister allerdings fiihrte der Pfarrer in Sins.

Die kirchliche Einsegnung des Friedhofs sollte unter folgenden
Bedingungen gestattet werden:

1. «Sobald in der Gemeinde Miihlau eine erwachsene Person oder
ein Kind gestorben ist, soll dieser Sterbefall dem jeweiligen Pfar-
rer von Sins angezeigt werden behufs Einschreibung in das Ster-
bebuch der Pfarrgemeinde Sins. In Miihlau werden keme Pfarr-
biicher gehalten.

2. Der jeweilige Kaplan in Miihlau beerdigt daselbst die Verstorbe-
nen als Stellvertreter des Pfarrers von Sins und nimmt zu Han-
den des Pfarramtes die Todtenscheine und Arztscheine zur Hand.

3. Will eine Leiche aus der Gemeinde weggefiihrt werden, so darf
dieses mit Erlaubnis geschehen.

4. Die kirchliche Einsegnung des Friedhofs soll erst stattfinden,
wenn das Pfarramt in Sins in Kenntnis gesetzt ist, dass die Hohe
Regierung des Kantons Aargau den erstellten Kirchhof als
zweckmadssig genehmigt hat'*®.»

Am 26. Juni 1874 segnete Dekan Josef Meier von Sins den Fried-
hof von Miihlau unter den erwdhnten Bedingungen und mit der

51



bischéflichen Erlaubnis vom 21. Juni 1874 ein. Am gleichen Tag
bestattete der Pfarrer die erste Leiche, es war die des Strassen-
knechtes Johann Wey'*™.

In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts war es mit der Orts-
biirgergemeinde Schoren-Kestenberg finanziell nicht mehr zum be-
sten bestellt. Die Regierung wollte sie deshalb mit der von Meren-
schwand vereinigen, womit aber die Merenschwander Biirger und
auch die von Schoren nicht einverstanden waren. Hingegen war
Miihlau bereit, die Ortschaften Schoren und Kestenberg in politischer
als auch in kirchlicher Beziehung in den Gemeindeverband aufzuneh-
men. Darauf fand die Regierung, es sei eigentlich an der Zeit, Miihlau
eine eigene und selbstindige Pfarrei zuzugestehen. Sie beauftragte
darauf die Direktion des Innern, einen Dekretsvorschlag betreffend
Trennung der Ortschaft Schoren-Kestenberg vom Pfarr- und Gemein-
deverband Merenschwand und die Zuteilung zu Miihlau vorzulegen'”.
Dagegen erhoben die beiden Kirchgemeinden Sins und Meren-
schwand Einspruch. Die Sinser erklérten, dass die Errichtung einer
neuen Pfarrei fiir Miithlau kein wirkliches Bediirfnis sei. Dass die
beiden Kirchgemeinden ihre Zustimmung nicht geben wollten, kann
ohne weiteres verstanden werden, denn sie mussten bei der Realisie-
rung des Vorhabens einen Teil ihres Kirchengutes an die neu zu griin-
dende Pfarrei abgeben. Die endgiiltige Entscheidung lag bei der Re-
gierung und beim Grossen Rate. Dieser legte 1878 einen entspre-
chenden Dekretsvorschlag «betreffend Vereinigung der Ortschaften
Schoren-Kestenberg mit Miihlau zu einer politischen Gemeinde und
Errichtung einer Pfarrei Miihlau» vor, dem er am 2. September 1878
zustimmte'®. In kirchlicher Hinsicht wurde die Kurat-Kaplanei
Miihlau zur Pfarrei erhoben (§ 5). § 7 bestimmte, aus welchen Teilen
das Kirchenvermdgen der neuen Pfarrei gebildet werde. Die Kirchge-
meinden Merenschwand und Sins reichten darauf am 14. und 15. Ja-
nuar 1879 eine Beschwerde gegen gewisse Paragraphen des Dekrets
beim Bundesgericht ein. Dieses lehnte sie aber am 15. September 1879
ab'*®. Damit war die von den Miihlauern so lange begehrte eigene Pfar-
rei mit Beginn 1. Januar 1879 endlich Wirklichkeit geworden.

Am 17. Dezember 1878 schrieb die kirchliche Behorde die Pfarrei
Miihlau zur Besetzung aus'’”. Darauthin meldete sich der damals am-
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tierende Kaplan fiir die Stelle; es war Wilhelm Cattani. Er wurde zu-
erst zum Pfarrverweser bestellt und erst 1883 als eigentlicher Pfarrer
installiert'®. Fiir das Fest der Installation als Pfarrverweser im De-
zember 1879 bestellten Gemeinderat und Kirchenpflege 10 Kilo Pul-
ver. Sie gaben den Auftrag, zwei Krinze zu machen und den einen
«beim Vorzeichen», den andern beim Pfarrhaus aufzuhingen. Die
Schulkinder, die Bezirksschiiler eingeschlossen, sollten sich vor der
Kirche besammeln. Vor dem Gottesdienst wurde der Pfarrer mit dem
Dekan beim Pfarrhaus in folgender Weise abgeholt:

1. Kranz- und Fahnentriger
Die Schuljugend, voran die Knaben, dann die Médchen, hierauf
die Kranztochter, die Sdnger und die Geistlichkeit.

3. Hierauf die Kirchenpflege.

4. Das tibrige Volk.

Beim Eintritt in die Kirche sollte ein Lied gesungen werden'®.
Nachdem schon vor der Erhebung der Kaplanei zu einer Pfarrei ein
eigener Gottesacker errichtet worden war und nachdem der Grosse
Rat das Dekret fiir die Schaffung einer eigenen Pfarrei beschlossen
hatte, ging man sofort daran, sich nach einem eigenen Taufstein um-
zusehen. Am 29. September 1878 bestimmte der Gemeinderat, dass
Kaplan Cattani mit zwei Gemeinderatsmitgliedern Pfarrer Josef An-
ton Karli in Oberriiti aufsuche, damit sie mit ihm Riicksprache we-
gen eines Taufsteins nehmen konnten. Sie hatten die Erlaubnis er-
halten, einen Vertrag abzuschliessen. Ein solcher kam am 10. Janu-
ar 1879 zustande; Leonhard Moosbrugger von Arth erhielt den ent-
sprechenden Auftrag'?.

Was endlich noch fehlte, war ein einigermassen anstindiges Pfarr-
haus, das alte Pfrundhaus war klein und bauféllig. Im Oktober 1880 war
Gelegenheit, die Liegenschaft der Witwe Elisabeth Leuthard zu kaufen,
die dafiir 11 000 Franken verlangte. Schliesslich einigte man sich auf
10 500 Franken Im Laufe der nichsten Jahre wurde es erneuert und um-
gestaltet. Das alte Pfrundhaus sollte versteigert werden''".

1910 meldete die Sanititsdirektion, dass der 1874 errichtete Fried-
hofzu klein sei, da die Leichen vor der gesetzlichen Frist von 25 Jah-
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ren wieder ausgegraben werden miissten. Der Friedhof konne erwei-
tert werden, indem zwischen dem Beerdigungsplatz fiir Erwachsene
und dem fiir Kinder «noch ein gerdumiger, nie gebrauchter Platz sich
befindet», der fiir die ndchsten 10 Jahre reichen werde''”.

1969 erstellte die Gemeinde einen neuen Friedhof. Im Gesamtpro-
jekt, das in drei Etappen verwirklicht werden sollten, war an zweiter
Stelle eine Leichenhalle vorgesehen. Daneben sollte ein Einstellraum
fiir die Leichen sowie eine Toilette fiir die Kirchenbesucher erstellt
werden'"?.

54



Anmerkungen

D
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

1)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

Kdm Bezirk Muri, S. 466, mit Quellenangaben.

Franz Rohner, Aus der Kirchengeschichte von Sins 1245-1945, in F. X.
Rohner, Leben und Werk, Bd. 2, Sins 1985, S. 149 ff., mit Quellenanga-
ben.

Otto Mittler, Katholische Kirchen im Bistum Basel, Kanton Aargau,
Olten 1937, 8. 115,

Uber Marianus Rot siche Anm. 2, S. 153; dann Franz Rohner, Der Ka-
pellenbau in Miihlau anno 1654, in Freidmter Kalender 1942, S. 56.
StAAG 6164 a; StA Engelberg Cod. 577.

a.a.O.

StAAG 6164 a, fol. 35 v.; StA Engelberg Cod. 577, fol. 166.

a.a.0., fol. 35 v.; fol. 167 v.

a.a.0., fol. 35 und 36 v.; fol. 167 v.

StALU Ratsprot. 37, fol. 71 v., 13.4.1580; Kopie im StAAG 4281, Fasz.
Kaplanei Miihlau.

PfA Sins, Jahrzeitenbuch um 1500.

StAAG 6164 a, fol. 35 v.; StA Engelberg, Cod. 577 fol. 167 v.

PfAMIii Original des Briefes; StAAG 4281, Pfarreien 1416—1799; StA-
LU Auszug aus dem Ratsprot. von Luzern, Nr. 71, fol. 231 f.

StAAG 6164 a, fol. 39 und 39 v.; StA Engelberg Cod. 577, fol. 170 und
170 v.

a.a.0., fol. 42 und 43 v.; fol. 173 und 174.; Freidmter Kalender 1942,
S. 63, '

a.a.0., fol. 50 ff.; StA Engelberg, Beilage zum Cod. 577 mit Aufzihlung
der Spender.

PFAMII F I, Pergamenturkunde.

StAAG 6164 a, fol. 45 und 50.; StA Engelberg Cod. 577, fol. 176 v.; Ka-
pellenbau Miihlau 1662.

StA Engelberg, Kapellenbau Miihlau 1662.

a.a.0., 1657.

a.a.0.

StAAG 6164 a, fol. 50 ff.

StAAG KW 7, 19.4.1837, kath. Kirchenrat an Regierung. Ein ausfiihrli-
cher Bericht iiber den Kapellenbau wurde von E. X. Rohner verfasst, er
ist im Freidmter Kalender 1942, S. 56 ff., wiedergegeben.

55



24)

25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

33)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

51)

56

Der Titel des Berichtes lautet: «Kurtzer Bericht, wan und wie Etwas von
den Ehrwiirdigsten reliquiis der hoch Heiligen Grossmuotter Anna ist
transferiert worden zuo Millaw.» Signatur H 3/3. Zusammenfassungen
liegen vor von Hans Burkart, alt Gemeindeschreiber in Sins, im Anzei-
ger flr das Oberfreiamt 5/1986 und von FE. X. Rohner in einem Manu-
skript im Besitze von Frau E. Giger, Oberlunkhofen.

GAMii Aktenbuch der Gemeindeversammlung 1810 ff., 8.1.1835.
a.a.0., 23.12.1849.

Otto Mittler, Katholische Kirchen im Bistum Basel, Kanton Aargau,
Olten 1937, S. 104 1.

StAAG KW c, Fasz. 11, Kloster Engelbergsche Kollaturen.

GAMii Acten-Buch der Gemeindeverhandlungen 1810 ff.

Otto Mittler, Geschichte der Stadt Baden, Bd. 2, Aarau 1965, S. 299 f.
StAAG P 2, 1853, Fasz. 49.

GAMIi Aktenbuch der Gemeindeversammlungen 1810 ff., 17.3.1852.
a.a.0., 26.3.1852.

GAMii Belege zur Bauabrechnung; PfAMii E 1, Baurechnung 1856, S.
13,

StAAG P 2, 1853, Fasz. 49.

a.a.0o.

GAMIi Verhandlungsprot. der Ortsbiirger von Schoren, 9.1.1852.
GAMe Verhandlungsprot. der Kirchgemeinde, 20.5.1852.

GAMe Prot. GR 10.2.1853.

GABe Prot. GR 21.2.1852.

Prot. GR 4.6.1853.

StAAG KW 1854, Fasz. 15, 22.1.1853.

a.a.0., 17.4.1854.

StAAG KW 1856, Fasz. 46, 14.4.1856.

GAMii Belege zur Baurechnung.

StAAG 4886; Prot. GR 11.6.1856.

a.a.0.

Prot. RR 13.1.1864; StAAG B 1, 1864, Fasz. 2.

GAMIii Altarabrechnung 1877. Zu J. Balmer siche BLAG S. 51 f.
GAMi Verhandlungsprot. fiir die Gemeinde Miihlau, 11.12.1887;
PfAMii E B; Prot. der Kirchenpflege 8.12.1887.

PfAMIi Prot. der Kirchenpflege 10.7. und 7.8.1898.



52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

61)
62)
63)

64)
65)
66)
67)

68)
69)
70)
71)
72)

73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)

a.a.0., 30.4.1903.

a.a.0., 28.9. und 4.11.1906; 14.3.1907.

a.a.0., 30.12.1910.

a.a.0., 19.7.1926; 11.2.1927; Prot. GR 24.1 und 8.8.1926.

a.a.0., 27.8.1937.

a.a.0., 16.1.1949.

Kdm Bezirk Muri, S. 184.

PfAMI Prot. der Kirchenpflege, 26.10.1970; 17.3.1974, 16.1.1975.
PfAMii Steiir Rodel, in welchem aufgeschrieben, die jenige mit Namen
und Gschlecht, welche an die Christliche Lehr zuo Miillauw gestiftet ha-
ben... geschriben von Hans Heinrich Buocher von Miillauw als erster be-
stellter Pflager tiber diese Christliche Lehr zu Miillauwy.

StAAG 4281.

a.a.0.

StAAG KW 7, 19.4.1837, kath. Kirchenrat an Regierung; PfA Sins
Nr. 71.

PfA Sins Nr. 71.

StAAG KW 7, 2.3.1809.

PfA Sins Nr. 71.

Urteil des Obergerichtes im Amtsblatt 1836, S. 63 ff.; Prot. KI R
15.6.1835.

StAAG KW 1, 111, S. 41 f., Wey Entfernung aus Miihlau.

StAAG KW 7, 31.8.1835, Bezirksamtmann an kath. Kirchenrat.

a.a.0., 27.8.1835. :

a.a.0., 30.5.1836.

a.a.0., 30.5.1836, Gesuch an die Regierung, verfasst zu Wohlen von Fiir-
sprech J. P. Bruggisser.

a.a.0., 27.7.1836. )

a.a.0., 12.8.1836, Pfarrer P. Tanner an Bezirksamtmann.

a.a.0., 24.10.1836.

a.a.0., 26.12.1836, Finanzkommission an Regierung.

a.a.0., 1994.1837, kath. Kirchenrat an Regierung.

a.a.0.

StAAG KW 1, 6.1.1837.

a.a.0.

StAAG KW 7, Bd. N, 1836-1839, 30.10.1837; Verordnung tiber die Be-

57



82)
83)
84)
85)
86)
87)

88)
89)

90)
91)
92)

93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

gribnispldtze vom 3.8.1804, in Slg. d. Ges. u. Ver., Bd 2. Aarau 1836,
S. 135 ff.

a.a.0., 20.9.1837, kath. Kirchenrat an Regierung.

Prot. RR 19.12.1839.

StAAG KW c, Fasz. 11, Kloster Engelbergsche Kollaturen, 7.3.1847.
a.a.0., Oktober 1851.

a.a.0.

StAAG Kloster Engelbergsche Kollaturen im Aargau, Abtretung,
1842-1861, 3. Bd., 3.8.1852.

StAAG KW c, Fasz. II, Kloster Engelbergsche Kollaturen.

StAAG Engelbergsche Kollaturpfriinden im Aargau, Abtretung des Kol-
laturrechtes an den Staat 1861-1870.

a.a.0.

a.a.0., 19.10.1858.

StAAG Commissionalbericht iiber die Kirchen- und Pfrunddotations-
Angelegenheit der Pfarre Sins an die 16bliche Kirchgemeinde Sins vom
21.10.1864. Broschiire, in Engelbergsche Kollaturpfriinden im Aargau,
Abtretung des Kollaturrechtes an den Staat 1861-1870.

a.a.0.

Abschrift des Vertrages im PfAMIi.

StAAG KW 7, 19.4.1837.

StAAG KW 1, 1848—-1849.

GAMii Prot. fiir die Verhandlungen der Gemeinde Miihlau, 19.3.1871.
a.a.o.

8.2.0.,8.12.1873.

100) a.a.O.,7.6.1874.

101) GAMIi Gemeinderechnungsprotokoll 1874.
102) PfA Sins Nr. 71.

103) a.a.O.

104) Prot. RR 29.4.1879.

105) Ges.-Slg.,n. F,Bd. I, S. 176 ff.

106) StAAG IA 4, 1872-1882.

107) Prot. GR 17.12.1878.

108) 150 Jahre AG, S. 309.

109) Prot. GR 23.11.1879; PfAMii Prot. der Kirchenpflege, 26.11.1879.
110) PfAMii Prot. der Kirchenpflege, 10.1.1879.

58



111) a.a.0.,29.10. und 17.12.1880.
112) Prot. GR 26.6.1910.
113) GAMIii Prot. der Gemeindeversammlungen, 17.12.1970.

59



Quellen und Literatur

Ungedruckte Quellen

Die benutzten Akten und Biicher sind im Anmerkungsteil S. 55 ff. de-
tailliert angegeben. Sie stammen aus folgenden Archiven:
Gemeindearchiv Benzenschwil (GABe)

Gemeindearchiv Merenschwand (GAMe)
Gemeindearchiv Miithlau (GAMii)

Pfarrarchiv Miihlau (PfAMIi)

Pfarrarchiv Sins (PfA Sins)

Staatsarchiv des Kantons Aargau (StAAG)

Staatsarchiv des Kantons Luzern (StALU)

Stiftsarchiv Engelberg (StA Engelberg)

Gedruckte Quellen

Amtsblatt des Kantons Aargau

Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kantons Aargau, Bd.
2, Aarau 1836 (Slg. d. Ges. u. Ver.)

Gesetzes-Sammlung fiir den eidgendssischen Kanton Aargau, neue
Folge, Bd. 1., Brugg 1885 (Ges.-Slg., n. F)

Literatur

Georg Germann, Die Kunstdenkmaéler des Kantons Aargau, Bd. V,
Der Bezirk Muri, Basel 1967. (Kdm Bezirk Muri).

150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen, 1803—-1953, Aarau
1954. (150 Jahre AG).

Biographisches Lexikon des Kantons Aargau 1803—-1957, Argovia
68/69, Aarau 1958. (BLAG).

Die weitere Literatur ist bei den Anmerkungen angegeben.

60



Abkiirzungen

a.a.O.

Anm.

Bd.
Cod.
f., ff.

Fasz.
fol.
GR
L
RR
Prot.
V.

am angegebenen Ort. Diese Abkiirzung weist auf ein zuvor
schon erwahntes Werk oder eine angefiihrte Akte hin.
Anmerkung

Band

Codex (Handschriftensammlung)

ein f. nach der Seitenzahl bedeutet, dass die zitierte Stelle
sich auf die folgende Seite erstreckt, ein ff., dass sie noch
weitere Seiten umfasst.

Faszikel, Aktenbiindel

folio (Seite)

Gemeinderat

Livre, Franken

Regierungsrat

Protokoll

nach einer Seitenzahl = verso = Blattriickseite

61



	Die Pfarrei Mühlau

